
Zu 334 der Beilagen zu den stenographismen Protokollen des Nationalrates 
IX. GP. 

112/A 

Antrag 

der Abgeordneten Olah, Reich, Uhlir, Dr. Hofeneder, Hillegeist, Vollmann, Wilhelmine 
Moik, Scheibenreif und Genossen, betreffend Abänderung und Ergänzung des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes (8. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz). 

Die gefertigten Abgeordneten zum Nationalrat stellen den 

Antrag: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

. 
Bundesgesetz vom 4. a) § 51 Abs.l Z.3 hat zu lauten: 

, mit dem das Allgemeine Sozialversiche
rungsgesetz abgeändert und ergänzt wird 
(8. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche

rungsgesetz). 

Der . Nationalrat hat beschlossen: 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
BGBl. Nr. 189/1955, in der Fassung der Bundes
gesetze BGBl. Nr. 266/1956, BGBl. Nr. 171/ 
1957, BGBl. Nr. 294/1957, BGBl. Ne. 157/1958; 
BGBI. Nr. 293/1958, BGBl. Nr. 65/1959, BGBI. 
Nr. 290/1959, BGBl. Nr. 87/1960 ullId BGBl. 
Nr. 168/1960 wird abgeändert und ergänzt wie 
folgt: 

Artikef I. 

1. Im § 44 Abs. 6 ist der Betrag von 16 S durch 
den Betrag von 20 S zu ersetzen. 

2. Im § 45 Abs. 1 erster Satz ist in lit. b der 
Betrag von 120 S durch den BetJrag von 160 S 
zu ersetzen. 

3. Im § 46 Abs. 4 zweiter Satz ist der Betrag 
von 120 S durch den Betra:g von 160 S zu 
ersetzen. 
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ab dem Beginn der 
Beitragsperiode 

Jänner 1961 Jänner 1%2 
v. H. v •. H 

,,3. in der Pensionsversimerung, 
und zwar 

a) in ·der Pensionsversimerung 
der Arbeiter 

bei der Pensionsversime
rungsanstalt der Arbeiter 
und bei der Versicherungs
anstalt der österreichi-
schen Eisenbahnen .... ; 13 14 

bei der LaOO- und Forst-
wirtschaftlichen Sozial-
versimerungsanstalt .... 14 15 

b) in der Pension&versiche-
rung der Angestellten .... 12 13 

c) in der knappS'roaftliroen 
Pensionsversicherung 
für Arbeiter ............ 18" 5 19'5 
für Angestellte .......... 19'5 20'5 

der allgemeinen Beitragsgrund-
lage." 

. 1 

Zu 334 der Beilagen IX. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 26

www.parlament.gv.at



2 

h). § 51 Abs.3 Z.3 hat zu lauten: 
ab dem Beginn der 

Beitrag,periode 
Jänner 1961 Jänner ·196i 

v. H. v. H. 

,,3. iri der Pensionsversiche-
rung, und zwar 

a) in der Pensionsversicherung 
der Arbeiter 
bei der Pensionsversiche

rungsanstalt der Arbeiter 
und 'bei der Versiche
rul1lgsanstalt der öster,rei
chischen Eisenbahnen auf 
den Versicherten und 
dessen: Dienstgeber je " > 

bei der Land- und Forst
wirtschaftlichen Sozialver
sicherungsanstal t 
auf den Versicherten .. , 
auf den Dienstgeber .... 

b) in der Pensionsversicherung , 
der Ange'stellten 

auf ,den Versicherten und 
dessen Dienstgeber je " ,. 

e) in ,der kn!appschaftlichen 
Pensionsversicherung 
für Arbeiter 

auf de~ Versicherten 
auf dessel1l Dienstgeber ., 

für Angestellte 
auf den Versimerten .. , 
aUf dessen Dienstgeber ., 

der allgemeinen Beitragsgrund
lage." 

6'5 7 

6'5 7 
7"5 8 

6 6'5 

6'5 7 
12 12'5 

7 7"5 
12'5 13 

5; Im § 54 Abs. 1 erster Satz hat der zweite 
Halbsatz zu lauten: 

"hiebei sind die in einem Kalenderjahr fällig 
werdenden Sonderzahlungen bis zull) dreißig
fachen Betrag der für die betreffende Ver
sicherung in Betracht kommenden Höchstbei
tragsgrundlage (§ 45 Abs. 1) unter Bedamt
nahme auf § 45 Abs. 2 zu berücksichtigen." 

6, § 70 Abs. 4 erster Satz hat zu lauten: 

"Soweit in: einem Kalenderjahr nam § 54 Bei-
'träge von Sonderzahlungenentrichtet wur

den, die zwei Monatsbezüge (acht Wochen
bezüge) oder den dreißigfachen Betrag der in 
dem betreffenden Jahr in Geltung gestande
nen beziehungsweise stehenden Hömtsbei
tragsgrundlage (§ 45 Abs. 1) überschritten 
haben beziehungsweise überschreiten, sind die 
Abs, 1 bis 3 entsprechend anzuwenden." 

7, Im § 72 Abs, 6 zweiter Satz ist der Betrag von 
16 S durch den Betrag von 20 S und der Be
trag von 120 S durch den Betrag von 160 S 
zu ersetzen, 

8, Im § 73 Ans, 5 ist der Ausdruck,,6 S" durch 
den Ausdruck ,,6'80 S" zu ersetzen. 

9. Im § 74 Abs, 2 erster Satz ist der Betrag von 
von 16 S durm den Betrag von 20 S und der 
Betrag von 120S durch den Betrag von 160 S 
zu ersetzen. 

10. a) Im §- 76 Abs. 1 Z. 3 ist der Betrag von 
16 S durch den Betrag von 20 S zu er
setzen. 

b) Im § 76 Abs. 2 erster Satz ist der Betrag 
von 7 S durch den Betrag von 10 S zu er
setzen. 

11. § 80 hat zu, lauten: 

"Beitrag des Bundes: 

§ 80. (1) In der Pensionsversicherung der 
Arbeiter leistet der Bund für das Jahr 1961 
einen Beitrag von 16797 Millionen Schilling. 
Hievon· entfallen auf die 

Mi!!. S 

a) Pensionsversicherungsanstalt der 
Arbeiter ,., ... , ............... 1195'3 

b) Land- und Forstwirtschaftliche So
zialversicherungsanstalt ..... , .. ,. 473'9 

e) Versimerungsanstalt der österrei-
chischen Eisenbahnen " .. '" .. ,. 10'5 

(2) Der Beitrag des Bundes ist monatlich im 
erforderlichen Ausmaß, nach Tunlichkeit mit 
einem Zwölf tel, zu bevorschussen," 

12. Die §§ 91 bis 93 werden aufgehoben. 

13. § 94 hat zu lauten: 

"Z usa m me n t r e f f e n· ein e s Re n
t e n ans P r u ehe sau s der P e n
sionsversieherung mit Entgelt 
aus uns e I b s t ä n d i ger E r wer b s-

t ä t i g k e i t. 

§ 94. . (1) Gebührt neben einem Renten
anspruch aus der Pensionsversicherung mit 
Ausnahme der Ansprüche auf Knappschafts
rente und Knappschaftssold sowie Waisen
rente Entgelt aus einer gleichzeitig ausgeüb
ten unselbständigen Ervierbstätigkeit, so r\Iht 
der Grundbetrag mit dem Betrag, um den 
das im Monat gebührende Entgelt 680 S über
steigt, höchstens jedoch mit dem Betrag, um 
den die Summe aus Rente und Entgelt im 
Monat den Betrag von 1800 S übersteigt. 

(2) Hat der Rentenberechtigte Anspruch auf 
die Kinderbeihilfe nach dem Bundesgesetz 
vom 16. Dezember 1949, BGBL Nr. 31/1950, 
oder auf die Familienbeihilfe nach dem Bun
desgesetz . vom 15. Dezember 1954" BGBL 
Nr, 18/1955, sind vom Entgelt für jedes Kind, 
für das Anspruch auf die vorgenannten Lei
stungen besteht, 200 S im voraus abzusetzen, 
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(3) Tritt an die Stelle des Entgeltes Kran
kengeld aus der Krankenversicherung oder 
wird aus dieser Versicherung Krankenhaus
pflege gewährt, so ruht für die Dauer des Be
zuges des Krankengeldes oder der Gewährung 
der Krankenhauspflege der Rentenanspruch 
in der bisherigen Höhe weiter. 

(4) Waren die Voraussetzungen für die An
wendung des Abs. 1 nicht während eines 
ganzen Kalenderjahres gegeben, weil der Ren
tenberechtigte nicht ständig beschäftigt war, 
oder hat der Rentenberechtigte während eines 
Kalenderjahres ein Entgelt bezogen, das in 
den einzelnen Kalendermonaten nicht gleich 
hoch war, kann er beim leistungszuständigen 
Versicherungsträger bis 31. März des folgen
den Kalenderjahres beantragen, daß die Be
stimmungen des Abs. 1 für das vorangegan
gene Kalenderjahr neuerlich angewendet wer- . 
den, wobei als monatlich gebührendes Ent
gelt ein Zwölf tel des in diesem Kalenderjahr 
insgesamt gebührenden Entgeltes anzunehmen 
ist. Eine solche neuerliche· Feststellung kann 
jederzeit auch von Amts wegen erfolgen. Er
gibt sich· daraus ein Mehrbetrag gegenüber 
dem zur Auszahlung gelangten monatlichen 
Rentenbetrag, ist der Mehrbetrag dem Ren
tenberechtigten zu erstatten. 

(5) Bei Anwendung des Abs. 1 sind mehrere 
'Rentenansprüche zu einer Einheit zusammen
zufassen. Der Ruhensbetrag ist auf mehrere 
beteiligte Rentenansprüche nach der Höhe 
der Grundbeträge aufzuteilen." 

14. § 95 hat zu lauten: 

"G e m ein sam e B e s tim m u n gen für 
die A n wen dun g der §§ 90 und 94. 

§ 95. (1) Bei Anwendung der §§ 90 und 94 
sind die Renten mit dem Hilflosenzuschuß 
und den Zuschlägen, jedoch ohne die beson
deren Steigerungs beträge für Höherversiche
rung (§ 248 Abs. 1 und § 251 Abs. 3) und 
die Kinderzuschüsse heranzuziehen. 

(2) Liegen die Voraussetzungen für die An
wendung der §§ 90 und 94 vor, so sind zu
nächst die Bestimmungen des § 90 anzuwen
den. Bei der Anwendung des § 94 sind sodarm 
die Rentenansprüche aus der Pensionsversi
cherung jeweils nur immer mit dem noch 
nicht ruhenden Betrage heranzuziehen." 

15. Im § 96 Abs. 1 hat die Bezeichnung ,,(1)" zu 
entfallen. Abs. 2 wird aufgehoben. 

16. § 105 hat zu lauten: 

"R e n t e n s 0 n der z a h I u n gen. 

§ 105. (1) Personen, die im Monat Septem
. ber eines Kalenderjahres eine Rente aus der 
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Unfall- oder Pensionsversicherung bezogen 
haben, wird in diesem Kalenderjahr eine Son
derzahlung gewährt. 

(2) Personen, die im Monat April eines 
Kalenderjahres eine Rente aus der Pensions
versicherung bezogen haben, wird in diesem 
Kalenderjahr eine weitere Sonderzahlung ge
währt. 

(3) Wird die Rente emer anderen Person 
oder Stelle als dem ehemals versicherten Be
rechtigten (den berechtigten Hinterbliebenen) 
auf Grund eines Anspruchsüberganges über
wiesen, so werden die Sonderzahlungen nur 
geleistet, wenn sie dem Berechtigten unge
schmälert zukommen. 

(4) Die Rentensonderzahlung ist in der 
Höhe der für den Monat April beziehungs
weise September ausgezahlten Rente ein
schließlich der Zuschüsse und der Ausgleichs
zulage, jedoch ohne die Wohnungsbeihilfe zu 
gewähren. Ruht der Rentenanspruch für den 
Monat April beziehungsweise September ganz 
oder zum Teil wegen des Z usammentreftens 
mit einem· Anspruch auf Krankengeld, so 
sind die Sonderzahlungen unter Außeracht
lassung der Ruhensbestimmung des § 90 zu 
berechnen. 

(5) Die Sonderzahlungen werden zu im Mo
nat Mai beziehungsweise Oktober laufenden 
Renten in diesen Monaten, sonst zugleich mit 
der Aufnahme der laufenden Rentenzahlung 
flüssiggemacht. 

(6) Ein schriftlicher Bescheid ist nur im Falle 
der Ablehnung auf Begehren des Rentenbe
rechtigten zu erteilen." 

17. Nach § 105 ist ein § 105 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"H i I f los e n z u s c h u ß. 

§ 105 a. (1) Beziehern einer Rente aus der 
Pensionsversicherung mit Ausnahme der 
Knappschaftsrente, die derart hilflos sind, daß 
sie ständig der Wartung und Hilfe bedürfen, 
gebührt zu der Rente ein Hilflosenzuschuß. 
Unter den gleichen Voraussetzungen gebührt 
den Beziehern einer Voll rente aus der Unfall
versicherung ein Hilflosenzuschuß, wenn die 
Hilflosigkeit durch den Arbeitsunfall oder die 
Berufskrankheit verursacht worden ist. Zu 
einer Waisenrente aus der Pensionsversiche
rung wird Hilflosenzuschuß frühestens ab 
dem Zeitpunkt gewährt, in dem die Waise das 
14. Lebensjahr vollendet hat. 

(2) Der Hilflosenzuschuß gebührt für Be
zieher einer Rente aus der Pensionsversiche
rung im halben Ausmaß der Rente, jedoch 
mindestens 300 S und höchstens 600 S, für 
Bezieher einer Voll rente aus der Unfallversi
cherung im Ausmaß der halben Vollrente. Bei 

2 
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der Bemessung des Hilflosenzuschusses bleiben 
Kinderzuschüsse, der Leistungszuschlag (§ 284 
Abs. 6) und die Zusatzrente für Schwerver
sehrte (205 a) außer Betracht. 

(3) Der Hilflosenzuschuß zu einer Rente 
aus der Pensionsversicherung ruht während 
der Pflege in einer Krankenanstalt, Heil
anstalt oder Siechenanstalt ab dem Beginn der 
fünften Woche dieser Pflege, wenn ein Träger 
der Versicherung nach diesem Bundesgesetz 
die Kosten der Pflege trägt oder hiefür einem 
Fürsorgeträger nach den Bestimmungen des 
Abschnittes· II des Fünften Teiles Ersatz 
leistet. 

(4) Treffen mehrere Rentenansprüche aus 
der Pensionsversicherung nach diesem oder 
einem anderen Bundesgesetz oder treffen Ren
tenansprüche aus einer dieser Pensionsversi
cherungen mit einem Rentenanspruch aus der 
Unfallversicherung zusammen, wobei in hei
den in Betracht kommenden Versicherungs
zweigen 'die Voraussetzungen für den Hilf-
10senzuschuß (Abs. 1) erfüllt sein müssen, so 
ist der Hilflosenzuslihuß von der Summe 
dieser Rentenansprüche unter Bedachtnahme 
auf die im Abs. 2 genannten Mindest- und 
Höchstbeträge zu ermitteln. Ist aber die 
halbe Vollrente aus der Unfallversicherung 
höher als der im Abs. 2 genannte Höchst
betrag, gebührt der' Hilflosenzuschuß in der 
Höhe der hatben Vollrente. 

(5) In den Fällen des Abs. 4 erster Satz ist 
der Hilflosenzuschuß von dem Versicherungs
träger festzustellen und flüssigzumachen, 
demgegenüber der höhere oder höchste Ren
tenanspruch besteht. In den Fällen des Abs. 4 
zweiter Satz ist der Hilflosenzuschuß vom 
Träger der Unfallversicherung festzustellen 
und flüssigzumachen." 

18. Im § 178 Abs. 2 ist der Betrag von 43.200 S 
durch den Betrag von 57.600 S zu ersetzen. 

19. § 179 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) In der Unfallversicherung ist Bemes
sungsgrundlage, soweit sie niCht nach § 181 
zu ermitteln ist, die Summe ,der allgemeinen 
Beitragsgrundlagen im letzten Jahr vor dem 
Eintritt des Versicherungsfalles. Dieser Summe 
sind die im letzten Jahr vor dem Eintritt des 
Versicherungsfalles angefallenen Sonderzah
lungen nach § 49 Abs. 2 zuzuschlagen, soweit 
sie weder zwei Monatsbezüge (acht Wochen
bezüge) noch dendreißigfachen Betrag der 
in dem betreffenden Jahr in Geltung gestan
denen beziehung:rweise stehenden Höchst
beitragsgrundlage in der Unfallversicherung 
(§45 Abs. 1) überstiegen haben beziehungs
weise übersteigen. Den Sonderzahlungen nach 
§ 49' Abs. 2 sind die Sonderzahhingen nach 

§ 11 Ahs. 1 zweiter Satz des Rentcnhemes
sungsgesetzes, BGBl. Nr. 151/1954, gleichzu
halten, soweit sie 2400 S nicht überstiegen 
haben. Diese Bestimmungen sind auf die ge
mäß § 7 Z.3 lit. b in der Unfallversicherung 
Teilversicherten so anzuwenden, als ob für 
sie Beiträge zur Unfallversicherung wie für 
Vollversicherte zu entrichten wären." 

20. Nach § 205 ist ein § 205 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"Z usa tz ren t e für Sc h w er ver s ehr t e. 

§ 205 a. (1) Schwerversehrten (§ 205 Abs. 4) 
gebührt eine Zusatzrente in der Höhe von 
20 v. H. ihrer Versehrtenrente beziehungs
weise der Summe ihrer Versehrtenrenten. 

(2) Auf die Zusatzrente sind die Bestim
mungen über die Versehrtenrenten entspre
chend anzuwenden." 

21. § 206 wird aufgehoben. 

22. a) § 222 Abs. 1 Z. 1 ha,t zu lauten: 

;,1. aus den Versicherungsfällen des Alters 
a) oie Altersrente (§§ 253, 270), 
b) die vorzeitige Altersrente bei Arbeits

losigkeit (§§ 253 a, 270), 
c) die vorzeitige Altersrente bei langer Ver-

sicherungsdauer (§§ 253 b, 270);" 

b) § 222 Abs. 2 Z. 1 hat zu lauten: 
,,1. aus den Versicherungsfällen des Alters 
a) der Knappschaftssold (§ 275), 
b) die Knappschaftsaltersrente (§ 276), 
c) die vorzeitige Knappschaftsaltersrente bei 

Arbeitslosigkeit (§ 276 a), 
d) die vorzeitige Knappschaftsaltersrente bei 

langer Versicherungs dauer (§ 276 b);" 

23. § 223 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten: 

,,1. bei Leistungen aus den Versicherungsfällen 
des Alters mit der Erreichung des Anfalls
alters;" 

24. § 236 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. für eine Leistung aus einem Versiche
. rungsfall des Alters, und zwar, 

a) für die Altersrente (Knappschaftsalters
rente), die vorzeitige Altersrente (Knapp
schaftsaltersrente) bei Arbeitslosigkeit und 
die vorzeitige Altersrente (Knappschafts
altersrente) bei langer Versicherungsdauer 
180 Monate, ' 

h) für den Knappschaftssold300 Monate." 

25. § 238 Abs. 4 wird aufgehoben. 

26. Im § 239 Ahs. 2 Einleitungssatz ist der Aus
druck ,,§ 238 Abs. 1 und 4" durch den Aus
druck ,,§ 238 Abs.1" zu ersetzen. 
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27. Dem § 242 ist ein Abs. 3 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(3) Beitragsgrundlagen, die zur Bildung 
der Bemessungsgrundlage heranzuziehen sind, 
sind aufzuwerten, und zwar 

a) Beitragsgrundlagen pach § 243 Abs. 1 Z. 1, 
Z. 2 lit. a, c und e und Z. 3 sowie nach 
Abs. 2 mit dem der zeitlichen Lagerung 
der Beitragszeiten entsprechenden Faktor 
nach Anlage 5; 

b) Beitragsgrundlagen nach § 243 Abs. 1 Z.2 
lit. bund d und Z. 4, soweit es sich um Er
satzzeiten nach § 227 Z. 1 und § 228 
Abs. 1 Z. 3 handelt, sowie Beitragsgrund
lagen nach § 244 Abs. 1 letzter Satz und 
Abs. 2 sowie nach § 250 Abs. 3 aus der 
Zeit vor dem 1. Jänner 1947 mit dem für 
das Jahr 1951 geltenden Faktor (Anlage 5), 
aus der Zeit ab 1. Oktober 1950 mit dem 
für das Jahr 1954 geltenden Faktor (An
lage 5); 

c) Beitragsgrundlagen nach § 243 Abs. 1 Z. 4., 
soweit es sich um den Durchschnitt der 
letzten drei Versicherungsmonate vor dem 
Beginn der Ersatzzeiten handelt, mit dem 
sich nach lit. a beziehungsweise lit. b für 
den letzten der drei Versicherungsmonate 
ergebenden Faktor." 

28. § 243 hat zu lauten: 

"Beitragsgrundlage in normalen 
Fäll e n. 

§ 743. (1) Beitragsgrundlage ist 
1. für Beitragszeiten nach § 225 Abs. 1 Z. 1 

und 2 die allgemeine Beitragsgrundlage nach 
den §§ 44 bis 48, für Beitragszeiten nach 
§ 225 Abs. 1 Z. 3 die Beitragsgrundlage nach 
§ 76, für Beitragszeiten nach § 225 Abs. 1 Z.4 
das Entgelt, auf das der Dienstnehmer im 
pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis 
jeweils Anspruch hatte, für Beitragszeiten in 
der Versicherung der unständig beschäftigten 
Arbeiterin der Land- und Forstwirtschaft die 
Beitragsgrundlage nach § 470 Abs. 3; 

2. für vor dem 1. Jänner 1956 gelegene 
Beitragszeiten, 
a) wenn.in den Unterlagen für die Bemes

sung der Steigerungsbeträge nach den vor 
dem 1. Jänner 1956 in Geltung gestande
nen Rechtsvorschriften ein Arbeitsver
dienst vorgemerkt ist, . dieser Arbeits
verdienst; 

b) wenn in 'den Untetlagenfür die .. Bemes
sung der Steig.erungsbeträge nach den vor 
dem l.Jänner 1956 in Geltung gestande
.nenRechtsvorschrifteneine Beitrags(Ge
halts)klasse vorgemerkt ist, der in der An
lage 2 angege.ben,e Betrag; 

5 

c) abweichend von lit. a in der Pensions
versicherung der Angestellten für Bei
tragszeiten vor dem 1. Juli 1927 allgemein 
bei männlichen Versi.cherten 8'33 S, hei 
weiblichen Versicherten 6'66 S für den Ka
lendertag (250 S beziehungsweise 200 S 
für de1\,Kalendermonat); 

d) ebenfalls abweichend von lit. a in der 
knappschaftlichen . Pensionsversicherung 
für Beitragszeiten der Arbeiter vor dem 
1. April 1939 der in Anlage 2 angegebene 
Betrag, und zwar für Vollhauer der Bei
tragsklasse IX, sQnstige Arbeiter unter Tag 
der Beitragsklasse VII, Arbeiter ober 
Tag der Beitragsklasse VI, weibliche' Ver
sicherte der Beitragsklasse IV; 

e) gleichfalls abweichend von lit. a in der 
Pensionsversicherung der Arbeiter für 
Beitragszeiten, für die nach den Bestim
mungen des § 80 a SV -ÜG. 1953, BGBl. 
Nr. 99, ein Mindestbeitrag zu leisten war, 
das Zehnfame des Mindestbeitrages; 

3. für Ersatzzeiten 
a) nach § 229 Z. 1 ein Betrag in der Höhe 

des in der betreffenden Zeit üblichen Ar
beitsverdienstes gleichartig Beschäftigter; 

b) nach § .229 Z.2 der In Z.2 lit. c ange
gebene Betrag; 

c) nach § 229 Z. 3 der In Z. 2 lit. d ange
gebene Betrag; 

4. für Ersatzzeiten nach § 227 Z. 2 und 
nach § 228 Abs. 1 Z. 1 und 4 die Beitrags
grundlage, die sich nach Z. 2 oder 3 im Durch
schnitt der letzten drei V ersicherungsmona te 
vor dem Beginn dieser Ersatzzeit ergibt, und 
für Ersatzzeiten nach § 227 Z. 1 und nadl 
§ 228 Abs. 1 Z.3 7 S für den Kalendertag 
(210 S für den Kalendermonat). 

(2) Der Beitragsgrundlage nach Abs. 1 Z. 1 
und Z. 2 lit. a sind die Sonderzahlungen nach 
§ 49 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes beziehungs
weise nach § 11 Abs. 1 zweiter Satz des Ren
tenbemessungsgesetzes, BGBl. Nr. 151/1954, 
zuzuschlagen, soweit sie im Kalenderjahr we
der einen Monatsbezug (vier Wochenbezüge) 
noch das 30fache der jeweils in Geltung ge
standenen täglichen Höchstbeitragsgrundlage 
überschreiten, Sonderzahlungen in einern Ka
lenderjahr, das nicht zur Gänze in die Be
messungszeit fällt, sind mit dem entsprechen
den Anteil zu berücksichtigen.' 

(3) Erhöhungen der Beitragsgrundlagen in 
den letzten zwölf Monaten der Bemessungs
zeit sind nicht Zu berücksichtigen, soweit sie 
im Durchschnitt 10 v. H des' Durchschnittes 
der Beitragsgrundlagen in der vora,ngegan
genen Bemessungszeit überschreite!}. Diese Er-

. höhungensind jedoch zu berucksichtigen, 
wenn. sie auf Grund gesetzlidler Bes~immung, 
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lohngestaltender Vorschriften eines öffentlich
rechtlichen Dienstgebers, eines Kollektiv
vertrages oder eines spätestens fünf Jahre vor 
dem Stichtage (§ 223 Abs. 2) geschlossen~n 
Dienstvertrages gebühren. 

(4) Die- Beitragsgrundlage darf unbeschadet 
der Bestimmungen des Abs. 2 und der in An
lage 2 angegebenen Beträge die jeweils in Gel
tung gestandene. Höchstbeitragsgrundlage 
nicht übersteigen." -

29. § 244 Abs. 3 und 4 haben zu lauten: 

,,(3) Die aHgemeinen Beitragsgrundlagen 
von Versicherungszeiten, die sich zeitlich 
decken, werden zusammengerechnet und bis 
zu der nach der zeitlichen Lagerung dieser 
Zeiten jeweils in Betracht kommenden 
HöchstJbeitragsgrundlage berücksichtigt. Alle 
in ein Kalenderjahr faHenden Sonderzahlun
gen, von denen nach § 54 dieses Bundes
gesetzes oder nach § 12 Abs. 1 des Renten
bemessungsgesetzes, BG BI. N r. 151/1954, Bei
träge zu entrichten waren, werden zusam
mengerechnet und bis zudem im § 243 
Abs. 2 bezeichneten Höchstausmaß'berück-
sichtigt. . 

(4) Für Beitragszeiten der Pflichtversiche
rung, während welcher wegen Arbeitsun
fähigkeit infolge Krankheit nur ein Teilent
gelt geleistet worden ist, gilt als Beitrags
grundlage das volle Entgelt;§ 243 Abs. 4 
ist entsprechend anzuwenden." . 

30. a) Dem § 248 Abs. 2 ist folgender Satz an
zufügen: 

"Die Beträge der Anlagen 3 und 4 sind, 
soweit sie die Zeiten vor dem 1. Oktober 1950 
betreffen, mit dem für das Jahr 1951 gelten
den Faktor (Anlage 5), soweit sie die Zeit 

. ab 1. Oktober 1950 hetreffen, mit dem für 
das Jahr 1954 gelten'den Faktor (Anlage 5) 
aufzuwerten. . 

b} Dem § 248 ist ein Abs. 3 mit folgen
dem Wortlaut anzufügen: 

,,(a) Für die Bemessung des besonderen 
Steigerungsbetrages sind Beiträge zur Höher
versicherung, die für nach dem 31. DeZember 
1955 gelegene Versicherungszeiten entrichtet 
wurden~ ihrer zeitlichen Lagerungent
sprechend mit den in Anlage 5 angegebenen 
Faktoren aufzuwerten." 

31. Im §.249 Abs. 1 .erster Satz ist der. Ausdruck 
,,§ 243 Abs. 1.2. i lit. a" durch.den Aus
druck,,§' 243 Abs. 4" zu ersetzen.:. 

32.§i50MlS. 2 hatzul~uteh: . 
,,(2) Wenn es für den' Leisttingswerber 

günstiger ist; tritt anC Stelle der Bemessungs- I 

grundlage nach § 238 oder § 239 die im Be
scheid zur Feststellung der Anwartschaft zum 
31. Dezember 1938 beziehungsweise zum 
31. Dezember 1939 festgestellte Bemes'S'Ungs
grundlage; sie ist mit dem ihrer zeitlichen 
Lagerung entsprechenden Faktor (Anlage 5) 
aufzuwerten. Die so ermittelte Bemessungs
grundlage ist nur auf den Grundbetrag und 
den auf die Zeit his zum 31. Dezember 1938 
beziehungsweise 31. Dezember 1939 entfal
lenden Steigerungsbetrag anzuwenden." 

33. a) Im § 253 ist am Schluß des Abs. 1 der 
Punkt durch einen Strichpunkt zu 
ersetzen. Folgender Halbsatz ist anzu
fügen: "eine Pflichtversicherung auf 
Grund einer Beschäftigung mit einem 
im Monat gebührenden Entgelt von nicht 
mehr als 680 S hat hiebei außer Betracht 
zu bleiben." 

b) § 253 Abs. 3 und 4 werden aufgehoben. 

34. Nach § 253 sind ein § 253 a und ein§ 253 b 
mit folgendem Wortlaut einzufügen: 

"Vorzei.tige Altersrente bei Ar-
bei t s los i g k e i t. 

§ 253 a. (1) Anspruch. auf vorzeitige Alters~ 
rente bei Arbeitslosigkeit hat der Versicherte 
nach -Vollendung des 60. Lebensjahres, die 
Versicherte nach Vollendung des 55. Lebens
jahres, wenn die al~emeinen Voraussetzun
gen für den Anspruch (§ 235) erfüllt sind 
und der (die) Versicherte innerhalb der 
letzten 13 Monate vor dem Stichtag (§ 223 
Abs.2) mindestens 52 Wochen wegen Arbeits
losigkeit eine Geldleistung aus der Arlbeits
losen versicherung bezogen hat, für die wei
tere Dauer der Arbeitslosigkeit. Dem Bezug 
von Geldleistungen aus der Arbeitslosenver
sicherung steht der Bezug von KrankengeM 
aus der gesetzlichen Krankenversi;cherung 
und eine auf Grund einer solchen Versiche
rung gewährte Anstalts(Heilstätten)pflege 

- gleich. Bei der Feststellung der Voraussetzun
gen für einen solchen. Anspruch hahen jedoch 
Beitragsmonate der freiwilligen Versicherung 
für die Erfüllung der Wartezeit außer Ansatz 
zu' bleiben. 

(2) Die Rente nach Ahs. 1 fällt mit dem 
Ablauf des Monaies weg, in dem der (die) 
Versicherte eine die PensionsversIcherungs
pflicht nach diesem Bundesgesetz begründende 

. Beschäftigung oder eirie selbständige Erwerbs
tätigkeit antritt. Ist die Re!lte wegen 
Antrittes einer Beschäftigung oder selbstän
digen Erwerbstätigkeit weggefallen und endet 
die BesChäftigung (Erwerbstätigkeii), so lebt: 
die Rente auf die dem Trager der Pensions
versicherung erstattete Anzeige über das 

.Ende der Beschäftigung im früher gewährten 
Ausmaß wieder auf, und zwar mit dem dem 
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Ende der Beschäftigung folgenden Monats
ersten, wenn die Anzeige vor Ablauf des dem 
EnJde der Beschäftigung folgenden Monates 
erstattet wir-cl, sonst mit dem der Erstattung 
der Anzeige folgenden Monatsersten. 

Vorzeitige Altersrente bei langer 
V e ,r sie her u n g s d aue r. 

§ 253 b. (1) Anspruch auf vorzeitige Alters
rente bei langer Versicherungsdauer hat der 
(die) Versicherte nach Vollendung des 1m 
Abs. 2 bezeichneten Anfallsalters, wenn 
a) die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, 
b) am Stichtag 420 für die Bemessung der 

Leistung zu berücksichtigende Versiche
rungsmonate erworben sind, 

c) innerhalb der letzten 36 Kalendermonate 
vor dem Stichtag 24 Beitragsmonate der 
Pflichtversicherung in der Pensionsver
sicherung nachgewiesen sind und 

d) der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 
Abs. 2) weder selbständig noch unselb
ständig erwerbstätig ist. 

(2) Als Anfallsalter gilt 

a) für männliche Versicherte, wenn der 
Stichtag 
in den Jahren 1961 oder 1962 liegt, 

das 64. Lebensjahr, 
im Jahre 1963 liegt, 

das 63. Lebensjahr, 
im Jahre 1964 liegt, 

das 62. Lebensjahr, 
im Jahre 1965 liegt, 

das 61. Lebensjahr, 
im Jahre 1966 oder in' den folgenden 

Jahren liegt, 
das 60. Lebensjahr; 
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Träger der Pensionsversicherung erstattete 
Anzeige über das Ende' der Erwerbstätigkeit 
im früher gewährten Ausmaß wieder auf, 
und zwar auf dem dem Ende der Erwerbs·· 
tätigkeit folgenden Monatsersten, wenn die 
Anzeige vor Ablauf des dem Ende der Er
werbstätigkeit folgenden, Monates erstattet 
wird, sonst mit dem der Erstattung der An
zeige folgenden' Mona tsersten." 

35. Im § 254 Abs. 3 ist der AUSldruck "aus dem 
Versicherungsfall" durch den Ausdruck "aus 
einem Versicherungsfall" zu ersetzen. 

36. § 261 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Leistungen aus den Versicherungs
fällen des Alters und die Invaliditätsrente 
bestehen aus dem Grundbetra.g und dem 
Steigerungsbetrag, bei Vorliegen einer Höher
versicherung auch aus dem besonderen Stei
gerungsbetrag nach § 248 Abs. 1." 

37. § 262 erster und zweiter Satz haben zu 
lauten: 

"Zu den Leistungen aus den Versicherungs
fällen des Alters und zur Invali-ditätsrente 
gebührt für jedes Ki11ld (§ 252) ein Kinder
zUSlchuß im Ausmaß von 5 v. H. der Be
messungsgrundlage, wenn mehrere Bemes
sungsgrundlagen angewendet sind, der höch- . 
sten Bemessungsgrundlage. Der Kinderzu
schuß beträgt mindestens 50 S monatlich." 

38. § 263 wird aufgehoben. 

39. Im. § 270 ist der Ausdruck "auf die Alters
rente" durch den Aus'druck "auf die Alters
rente, die vorzeitige Altersrente bei Arbeits
losigkeit und die vorzeitige Altersrente bei 
langer Versicherungsdauer" zu ersetzen. 

b) für weibliche Versicherte, wenn 
St~chtag 

der 40. Im § 274 ist der Ausdruck ,,§§ 261 bis 263" 
durch den Ausdruck ,,§§ 261 und 262" zu 

in den Jahren 1961 oder 1962 liegt, 
das 59. Lebensjahr,· 

im Jahre 1963 liegt, 
das 58. Lebensjahr, 

im Jahre 1964 liegt, 
das 57. Lebensjahr, 

im Jahre 1965 liegt, 
das 56. Lebensjahr, 

im Jahre 1966 oder In den folgenden 
Jahren liegt, 
das 55. Lebensjahr. 

(3) Die Rente nach Abs. 1 fällt mit dem 
Tage weg, an dem der (die) Versicherte eine 
selbständige oder unselbständige Erwerbs
tätigkeit aUfnimmt. Ist die Rente aus diesem 
Grunde weggefallen und endet die Erwerbs
tätigkeit, so lebt die Rente auf die dem 

Zu 334 der Beilagen 

ersetzen. 

41. a) Im § 276 Abs. 1 ist am Schluß des Aps. 1 
der Punkt durch einen Strichpunkt zu er
setzen. Folgender Halbs'atz ist anzufügen: 
"eine Pflichtversicherung auf Grund einer 
Beschäftigung mit einem im Monat gebühren
den Entgelt von nicht mehr als 680 S. hat 
hiebei außer Betracht zu bleiben." 
b) § 276 Abs. 4 und 5 werden aufgehoben. 

42. Nach § 276 sind ein § 276 a un'd ein § 276 b 
mit folgendem Wortlaut einzufügen: 

"Vorzeitige Knappschafts-
altersrente bei Arbeitslosig

k e i t. 

" § 276 a. (1) Anspruch auf vorzeitige Knapp
schaftsaltersrente bei Arbeitslosigkeit'hat der 

3 
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Versicherte nach Vollendun:g des 60. Lebens
jahres, die Versicherte nach Vollendung des 
55. Lebensjahres, wenn die allgemeinen Vor
aussetzungen für den Anspruch (§ 235) 
erfüllt sind und der (die) Versicherte inner
halb der letzten 13 Monate vor dem Stichtag 
(§ 223 Abs. 2) mindestens 52 Wochen wegen 
Arbeitslosigkeit eine Gddleistung aus der 
Arbeitslosenversicherung bezogen hat, für die 
weitere Dauer der Arbeitslosigkeit. Dem 
Bezug von Geldleistungen aus der Arbeits
losenversicherung steht der Bezug von Kran
kengeld - aus der gesetzlichen Krankenver
sicherung und eine auf Grund einer solchen 
Versicherung gewährte Anstalts(Heilstä tten)
pflege gleich. Bei der feststellung der Vor
aussetzungen für einen solchen Anspruch 
haben jedoch Beitragsmonate der freiwilligen 
VersicherungJür die Erfüllung der Wartezeit 
außer Ansatz zu bleiben. 

(2) Die Rente nach Abs. 1 fällt mit dem 
Ablauf des Monates weg, in dem der (die) 
Versicherte eine die Pensionsversicherungs
pflicht nach diesem Bundesgesetz begründende 
Beschäftigung oder eine selbständige Er
werbstätigkeit antritt. Ist die Rente wegen 
Antrittes einer Bes·chäftigung oder selbstän
digen Erwerbstätigkeit weggefallen und endet 
die Beschäftigung (Erwerbstätigkeit), "So lebt 
die Rente auf die dem Träger der Pensions
versicherung erstattete Anzeige über das 
Ende der Beschäftigung im früher gewährten 
Ausmaß wieder auf, und zwar mit dem dem 
Ende der Beschäftigung folgenden Monats
ersten, wenn die Anzeige vor Ablauf des dem 
Ende der Beschäftigung folgenden :Monates 
erstattet wird, sonst mit- dem der Erstattung 
der Anzeige folgenden Monatsersten. 

Vor z e i t i g e K n a p p s c h a f t s alt e r s
ren t e bei 1 a n ger Ve r s ich e' -r u n g s

da u e r. 

§ 276 b. (1) Anspruch auf vorzeitige Knapp
schaftsaltersrente bei langer Versicherungs
dauer hat der (die) Versicherte nach Voll
endung des im' Abs. 2 bezeichneten Anfalls
alters, wenn 

a) die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, 

b) am Stichtag 420 für die Bemessung der 
Leistung zu berücksichtigende Versiche
rungsmonate erworben sind, 

c) innerhalb der letzten 36 Kalendermonate 
vor dem Stichtag 24 Beitragsmonate der 
Pflichtversicherung in der Pensionsver
sicherung nachgewiesen sind und 

d) der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 
Abs. 2) weder selbständig noch unselb
ständig erwerbstätig ist; 

(2) Als Anfallsalter gilt 
a) für männliche Versicherte, wenn der 

Stichtag 
in den Jahren 1961 oder 1962 liegt, 

das 64. Lebensjahr, 
im Jahre 1963 liegt, 

das 63. Lebensjahr, 
im Jahre 1964 liegt, 

das 62. Lebensjahr, 
im Jahre 1965 liegt, 

das 61. Lebensjahr, 
im Jahre 1966 oder In den folgenden 

Jahren liegt, 
das 60. Lebensjahr; 

b) für weibliche Versicherte, wenn der 
Stichtag 
in den Jahren 1961 oder 1962 liegt, 

das 59. Lebensjahr, 
im Jahre 1963 liegt, 

das 58. -Lebensjahr, 
im Jahre 1964 liegt, 

das 57. Lebensjahr, 
im Jahre 1965 liegt, 

das 56. Lebensjahr, 
im Jahre 1966 oder In den folgenden 

Jahren liegt, 
das 55. Lebensjahr. 

(3) Die Rente nach Abs. 1 fällt mit dem 
Tage weg, an dem der (die) Versicherte eine 
selbständige oder unselbständige Erwerbs
tätigkeit aufnimmt. Ist die Rente aus diesem 
Grunde weggefallen und endet die Erwerbs
tätigkeit, so lebt die Rente auf die dem 
Träger der Pensionsversicherung erstattete 
Anzeige über das Ende der Erwerbstätigkeit 
im früher gewährten Ausmaß wieder auf, und 
zwar auf dem dem Ende der Erwerbstätigkeit 
folgenden Monatsersten, wenn die Anzeige 
vor Ablauf des dem Ende der Erwerbstätig
keit folgenden Monates erstattet wird, sonst 
mit dem der Erstattung der Anzeige folgen
den Monatsersten." 

43. a) § 284 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Die Leistungen aus den Versicherungs

fällen des Alters und die Knappschaftsvoll
rente bestehen aus dem Grundbetrag und 
dem Steigerungsbetrag, bei Vorliegen einer 
Höherversicherung auch aus dem besondereh 
Steigerungsbetrag nach § 248 Abs; 1 und fer
ner bei Vorliegen wesentlich bergmännischer 
Tätigkeit aus dem Leistungszuschhlg nach 
Abs. 6." 
b) § 284 Abs. 6 letzter- Satz hat zu lauten: 

"Volle Monate, während derer Anspruch 
auf Knappschaftsrente, Knappschaftsvollrente 
oder eine Leistung aus einem Versicherungs
fall des Alters mit Ausnahme des Knapp-
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schaftssoldes bestand, sind hiebei nicht zu 
zählen." 

44. § 285 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Als monatlicher Steigerungsbetrag ge-
bühren für je zwölf Versicherungsmonate 

bis zum 120. Monat ........ 41/2 V. T., 
vom 121. bis zum 240. Monat.. 6 v. T., 
vom 241. Monat an .......... 7 v. T. 

der Bemessungsgrundlage. Ein Rest von 
weniger als' 12 Versicherungsmonat,en wird 
in der Weise berücksichtigt, daß für jeden 
restlichen Monat ein Zwölf tel des' nach der 
zeitlichen Lage in Betracht kommenden 
Steigerungsbetrages gebührt. Bei der Be
messung des Steigerungsbetra,ges sind höch
stens 270 Versicherungsmonate heran!lUzie
heri'." 

45. § 286 erster Satz hat zu lauten: 

;,Zu den Leistungen aus den Versicherungs
fällen des Alters, ausgenommen den Knapp
schaftssold, und zur Knappschaftsvollrente 
werden Kinderzuschüsse gewährt." 

46. § 287 wird aufgehoben. 

47. § 295 hat zu lauten: 

"A u s g lei c h s z u 1 a g e u n cl Ruh e n s
b e s, tim m u n gen. 

§ 295. Bei Anwendung der Bestimmungen 
der §§ 89 Abs. 3 Z. 3, 90 und 94 bis 96 ist 
,di'e Ausgleichszulage außer Betracht zu 
lassen." 

48. § 299 .A>bs. 3 wird aufgehoben. Die Abs. 4, 
5 Ull'd 6 erhalten die Bezeichnung Abs. 3, 

. 4 und 5. 

49. Im § 319 b sind ,die Worte "in der Höhe" 
durch die Worte "ln der l'6fachen Höhe" 
zu ersetzen. 

50. Im § 433 Abs. 3 erster Satz sind die Worte 
"aus acht weiteren Mitgliedern: der Haupt
versammlung, von denen fünf Mitglieder der 
Gruppe der Dienstnehmer und drei Mit
glieder der Gruppe der Dienstgeber anzu-; 
gehören haben" durch, die Wqrte "aus zehn 
weiteren Mitgliedern: der Hauptversamm
lung, von denen sechs Mitglieder der Gruppe 
der Dienstnehmer und vier Mitglieder der 
Gruppe der Dienstgeber anzugehören haben" 
zu ersetzen. 

51. § 447 a ist durch einen § 447 a und einen 
§ 447 b mit folgendem Wortlaut zu ersetzen: 

"A ,u s gl eie h s fon d s der Kr a n k e n-. 
ver sie her u n g s t r ä ger. 

§ 447 a. (1) Um eine ausgeglichene Ge
barung der Gebiets-, Landwirtschafts- und 
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Betriebskrankenkassen zu gewährleisten, wird 
beim Hauptverband ein Ausgleichsfonds ein
gerichtet. Das Vermögen dieses Fonds ist 
getrennt vom sonstigen Vermögen des 
Hauptverbandes zu verwalten. Für jedes Jahr 
ist ein Rechnungsabs'chluß zu erstellen, der 
jedenfalls aus einer Erfolgsrechnung und 
einer Schlußbilanz zum Ende des Jahres be
stehen muß. Weiters ist zum Abschluß. eines 
jeden Jahres ein Ges·chäftsberidJ.t zu ver
fassen und mit dem RechnungsabsdJ.luß dem 
Bundesministerium für soziale Verwaltung 
vorzulegen. 

(2) Die Mittel des Ausgleichsfonds werden 
aufgebracht durdJ.: 
a) den Beitrag ,des Bundes (Abs. 3); 
b) die Beiträge der Krankcenversicherungs

träger (Abs. 4); 
c) sonstige Einnahmen. 

(3) Der Beitrag de~ Bundes beträgt jährlich 
50 Millionen SdJ.illing; er ist in zwei gleichen 
Teilbeträgen jeweils am 1. April und am 
.1. Oktober eines jeden Kalenderjahres dem 
Hauptverband zu überweisen. 

(4) Die Gebiets-, LandwirtsdJ.afts- und 
BetriebskranKenkassen haben einen Beitrag 
im Ausmaß von 0'5 v. H. ihrer Beitragsein
nahmen zu entrichten. Dies'er Beitrag ,ist von 
der Summe der für das vorhel'gehende 
Kalenderjahr fällig gew-ordenen: Beiträge zu 
ermitteln; er ist in zwei gleidJ.en Teilbeträgen 
jeweils am 1. April und Mn 1. Oktoher eines 
jeden Kalenderjahres dem Hauptverband zu 
überweisen. 

Zuwendungen aus dem 
Aus g lei c h sf 0 nd s . 

§ 447 b. (1) Aus dem Ausgleichsfonds 
können Zuwendungen an die beitragspflkh
tilgen Krankenversicherungsträger (§ . 447 a 
Abs. 4) unter Beda.chtnahme auf ihre Ver
mögenslage gewährt werden: 
a) um einen außerordentlichen Aufwand in

folge unrvorhergesehener Ereignisse (zum 
Beispiel Epidemien:, Naturkatastrophen) 
ganz oder teilweise zu decken, 

b) um eine lliIlterschiedlidJ.e Belastung aus 
der Gewährung von Sachleistungen ganz 
oder teilweise auszugleichen oder 

c) um eine ungünstige Kassenlage ganz oder 
teilweise zu beheben. 

. 
(2) Zuwendungen dürfen an Krankem"er

sidJ.erungsträger nidJ.t gewährt werden, wenn 
a) die ungünsüge Kas'senlage .vorwiegend 

dadurch verursacht wurde, daß Verwal
tungsgebäude oder eigene Einrichtungen 
(§ 23 Abs. 6) nadJ.' dem 31. Dezember 
1960 erworben, errichtet oder erweitert 
wurden, 
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b) der allgemeine Beitrag für die Kranken
versicherung in der Satzung nicht mit 
dem Höchstbeitragssatz (§ 51 Abs. 2) 
festgesetzt ist, 

c) die satzungsmäßigen Mehrleistungen 
(§ 121 Abs. 3) den Bundesdurchschnitt 
der beitragspflichtigen Krankenversiche
rungsträger (§ 447 a Abs. 4) erheblich 
übersteigen. 

(3) Die Zuwendungen nach Abs. 1 sinr~ von 
den Krankenversicherungsträgern beim 
Hauptverband unter Vorlage der erforder
lichen Nachweise zu beantragen; dem Antrag 
ist ein Plan über die beabsichtigte Verwen
dung . der beantragten Zuwendung beizu
schließen. 

(4) Der Sektionsausschuß, dem der antrag
stellende Versicherungsträger angehört, hat 
den Antrag vorzuberaten und mit seiner 
Stellu11ßnahme dem Präsidialausschuß vor
zulegen. über den Antrag entscheidet' der 
Präsidiafausschuß. Vor seiner EntsdJeidung 
hat er jenen Sektionsausschuß der Kranken
versicherungsträger zur Stellungnahme auf
zufol'dern, dem der antragstellende Versiche
rungsträger nicht angehört. Die Entscheidung 
des Präsidialausschusses bedarf der Genehmi
gung des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit d'em BUill
desministerium für' Finanzen. Bei mit Stim
menmehrheit zustande gekommenen Ent
scheidungen des Präsidialausschusses ist der 
bezüglichen Beschlußausfertigung neben der 
Stellungnahme des zuständigen Sekcionsaits
schusses auch die des überwachungsausschusses 
des Hauptverbandes anzuschließen. 

~5) Auf die Gewährung einer Zuwendung 
besteht kein Rechosanspruch. 

(6) Von den Jahreseinnahmen des Aus
gleichsfonds sind 30 v. H. zur Bildung einer 
Rücklage zu verwenden, die nur zur Deckung 
eines außerordentlichen Aufwandes aus den 
im Abs. 1 lit. a angeführten Gründen heran
gezogen werden darf. Für Zuwendungen aus 
der Rücklage gelten die Bestimmungen der 
Abs. 3 und 4. Die Rücklage ist fruchtbrin~ 
gend anzulegen. Sie darf nur in mündel
sicheren inländischen Wertpapieren und in 
Einlagen bei Kreditunternehmungen von an
erkanntem Ruf angelegt werden." 

52. a) § 488 Ahs. 1 letzter Satz hat zu lauten: 

"Erreichen die im vorhinein festgesetzten 
stehenden Bezüge der Versicherten nicht den 
Betrag der Mindestbemessungsgrundlage von 
1000 S im Monat (Abs. 2), so hat der Dienst
geber den Beitrag, der auf den Unterschieds
betrag zwischen den Bezügen der Versicher
ten und dem Betrag von 1000 S enitfällt, zur 
Gänze allein zu tragen." 

b) Im § 488 Abs. 2 erster Satz ist der Betrag 
von 750 S durch den B.etrag von 1000· S zu 
ersetzen. 

53. § 497 A:bs. 2 wird aufgehoben. Die Abs. 3 
und 4 erhalten die Bezeichnung Abs. 2 und 3. 

54. Nach § 512 ist ein § 512 a . mit fOlgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"K r an k e n ver sie her u n g von B e z i e
her n ein e r Ren t e aus der U n fall v e r
sie her u n g, bei den end e r Ver sie h e
rungsfall vor dem 1. Jänner 1939 

ein g e t r e t e n ist. 

§ 512 a. (1) Die Bezieher einer Rente aus 
der Unfallversicherung, die als Schwerver
sehrte gelten, und die Bezieher einer Witwen
rente aus der Unfallversicherung sind in der 
Krankenversicherung der Rentner, solange sie 
sich ständig im Inland aufhalten, versichert, 
a) wenn der dem Rentenanspruch aus' der 

Unfallversicherung zugrunde liegende Ver
sicherungsfall vor dem 1. Jänner 1939 bei 
einer unselbständigen Erwerbstätigkeit 
eingetreten ist und 

. b) wenn sie nicht schon nach § 8 Abs. 1 Z. 1 
teilversichert sind. 

(2) Die Krankenvers~cherung der im Abs. 1 
bezeichneten Personen beginnt am 1. Jänner' 
1961. Sie endet mit dem Ablauf des Kalen
dermonates., für den letztmalig die Rente 
im Inland ausgezahlt wil'd.· Zur Durchfüh
rung der Krankenversicherung sind sachlich 
zuständig: . 

1. die Gebietskrankenkassen, soweit nicht 
einer der unter Z. 2 und 3 genannten Ver
sicherungsträger zuständig ist; 

2. die .Landwirtschaftskrankenkassen, wenn 
die Rente aus der Unfallversicherung durch 
die Land- und Forstwirtschaftliche Sozial
versicherungsanstalt ausgezahlt wird; 

3. die Versicherungsanstalt der österreichi
schen Eisenbahnen, wenn die Rente aus 
der Unfallversicherung durch diese Anstalt 
ausgezahlt wird. 

Die örtliche Zuständigkeit der Gebiets- und 
Landwirtschaftskrankenkassen richtet sich 
nach dem Wohnsitz des Rentenempfängers. 

(3) Die Mittel ,für die Krankenversicherung 
der in Abs. 1 bezeichneten Personen werden 

.durch jährliche Beiträge des für die Auszah
lung der Rente zuständigen Trägers der Un
fallversicherung aufgebracht. Der für das 
Kalenderjahr' 1961 zu entrichtende Beitrag 
beträgt 87 v. H. des für das Jahr 1960 er
wachsenen Aufwandes an Renten für die im 
Abs. 1 genannten Personen. In den folgenden 
Kalenderjahren vermindert sich dieser Bei
trag jährlich um 5. v. H. des Beitrages für 
das Jahr 1961. Der Beitrag ist bis 31. März 
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eines jeden Kalenderjahres für das vorange
gangene Kalenderjahr an den Hauptverband 
zu überweis,en. Für die Auf teilung des Bei
trages durch den Hauptverband gilt' § 73 
Abs. 4 mit der Maßgabe, daß der jeweilige 
Jahres:beitrag den Beiträgen nach § 73 Abs. 2 
und 3 zuzuschlagen ist. 

(4) Hinsichtlich des Anspruches auf die 
Leistungen der Krankenversicherung sind die 
·im Abs. 1 bezeichneten Personen den kran
kenversicherten Beziehern einer Rente aus 
der Pensionsversicherung (§ 8 Abs. 1 Z. 1) 
gleimgestellt. 

(5) Die Allgemeine Unfallversicherungs
anstalt und die Land- und Forstwirtschaft
liche' Sozialversicherungsanstalt haben bis 
31. März 1961 dem zuständigen Träger der 
Krankenversicherung alle für den Beginn der 
Krankenversicherung des Rentners maßgeben
den Umstä"nde zu melden. Weiters haben diese 
Träger der Unfallversicherung jede für den 
Bestand und das Ende der Krankenversiche
rung bedeutsame 1Ii.nderung unverzüglich 
dem Krankenversicherungsträger bekanntzu
geben." 

55. a) Im § 522 Ahs. 1 sind die Worte "soweit 
in den Abs. 2 bis 5 nichts anderes bestimmt 
ist" durch die Wone "soweit in den folgen
den Vorschriften nichts anderes bestimmt ist" 
zu ersetzen. 
b) Im § 522 Abs. 3 Z. 3 hat die Zitie'rung 
des § 206 zu entfallen. 
c) § 522 Abs. 3 Z. 4 hat zu lauten: 

,,4. im Bereich der Pensionsversicherung 
die Bes'timmungen der §§ 86 Abs. 3, 87, 88, 
222 Abs. 3, 252, 255, 260 zweiter Satz, 262, 
265 und 267 sowie die diesen Bestimmungen 
entsprechenden Bestimmungen im Ab
schnitt III und IV des Vierten Teiles, auß,er
,dem die §§ 292 bis J07." 

d) Im § 522 Albs. 4 ist der Strichpunkt am 
Schluß der Z. 2 durch einen Punkt zu er
setzen. Die folgende Z. 3 hat zu entfallen. 
e) § 522 Abs. 5 wird aufgehob~n. Die Ab
sätze 6, 7 und 8 erhalten die Bezeichnung 
Abs. 5, 6 und 7. 

56; Nach § 522 esind die §§ 522 f, 522 g, 522 h, 
522 i und 522 k mit folgendem Wortlaut 
einzufügen: 

"N e u b e m e 5 s U n g von Ren t e n aus der 
Pensionsversich'erung der Arbei
ter und au's' der knappschaftlichen 
P e n s ion s ver 5 ich re run g, die n ach 
den vor dem 1. Sozialversicherungs
Neu re gel u n g s ge set z, B G B 1. N r. 86/ 
1 9 5 2, ,i n Gel tun g g e s t a n den e n B e-

s tim m u n gen b e m e s s' e n w u r den. 

§ 522 f. (1) Die Renten aus der Pensions
versicherung der Arbeiter und der knapp-
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s,chaftlichen Pensionsversicherung, für die die 
Bestimmungen des Vierten Teiles dieses Bun
desgesetzes über die Leistungen der Pensions
versicherung gemäß § 522 Abs. 1 und 2 nicht 
gelten, sind,' Sloweit sie nach den vor dem 
1. Sozial versicherungs-Neuregelungsgesetz, 
BGBL Nr. 86/1952, in Geltung gestandenen 
Bestimmungen bemessen worden sind, nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen neu 
zu bemessen. 

(2) Bei Versichertenrenten wird der am 
31. Dezember 1960 gebührende Rentenbetrag 
erhöht, und zwar 

1. in der Pensionsversi'cherung der Arbeiter 

a) um den Betrag, der sich aus der Ver
vielfachung des höchstens mit 600 S in 
Rechnung gestellten, um 452'10 S ver
minderten Rentenbetrages mit dem in 
Anlage 6 angegebenen, dem Anfallsjahr 
der Rente' entsprechenden Faktor Fl er
gibt, und 

b) um den Betrag, der sich aus der Verviel
fachung des 600 S übersteigenden Ren
tenbetrages mit dem in Anlage 6 ange
gebenen, dem Anfallsjahr der Rente 
entsprechenden Faktor F2 ergibt, 

2. in der knappschaftlichen Pensionsversiche
rung mit Ausnahme des Knappschaftssoldes 
und der in Abs. 3 genannten Renten um 
den Betrag, der sich aus der Vervielfachung 
des um 524 S verminderten Rentenbetrages 
mit dem in Anlage 6 angegebenen, dem An
fallsjahr der Rente entsprechenden Faktor 
Fa ergibt. 

Für die Ermittlung des Erhöhungsbetrages 
nach Z. 1 lit. bund Z. 2 sind die Renten höch
stens mit den in Anlage 7 angegebenen Be
trägen heranzuziehen. 

(3) Die den Knappschaftsvoll- und Knapp
schaftsaltersrenten gleichgestellten Invaliden
provisionen sind, wenn ihnen weniger als 
25 Versicherungs jahre zugrunde liegen, auf 
monatlich 1000 S, sonst auf monatlich 1400 S 
zu erhöhen. Die Knappschaftsrenten und die 
ihnen gleichgestellten. Invalidenprovisionen 
sind zu erhöhen 

bei einem Rentenanfall um monatlich 

vor dem Jahre 1946 ....... 100 S 
in den Jahren 1946 bis 1949 80 S 
in den folgenden Jahren. . . . 50 S. 

(4) Hinterbliebenenrenten, ausgenommen 
Witwenprovisionen, Waisenprovisionen und 
Waisenrenten mit festen Sätzen, werden in 
entsprechender Anwendung des Abs. 2 mit 
der Maßgabe erhöht, daß 
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a) an die Stelle des Absetzbetrages 

1. von 452'10' S in der Pensionsversiche
rung der Arbeiter 
bei Witwenrenten der Betrag 

von .................... 256'30' S 
bei Waisenrenten der Betrag 

von .................... 77'- S 

2. von 524 S inder 'knappschaftlichen Pen
sionsversicherung 
bei Witwenrenten der Betrag 

von .................... 318'80' S 
bei Waisenrenten der Betrag 

von .................... 10'0"- S 

b) an die Stelle des Grenzbetrages von 60'0' S 
in der Pensionsversicherung der Arbeiter 
bei Witwenrenten der Betrag von 30'0" - S 
bei Waisenrenten der Betrag von 120"- S 
tritt, 

c) in den Fällen, in denen es sich um Hinter
bliebenenrenten nach einem Rentenemp
fänger handelt, die Aufwertungsfaktoren 
anzuwenden sind, die für die Rente des 
Verstorbenen gegolten hätten, sonst die 
Aufwertungsfaktoren, die dem Todesjahr 
des Versicherten entsprechen. 

Witwenprovisionen sind, wenn ihnen weniger 
als 25 Versicherungsjahre zugrunde liegen, auf 
monatlich 60'0' S, sonst auf monatlich 80'0' S 
zu erhöhen. Waisenprovisionen und Waisen
renten mit festen Sätzen werden auf monat
lich 20'0' S erhöht. Für die Ermittlung des Er
höhungsbetrages in entsprechender Anwen
dung des Abs. 2 sind die Witwenrenten in der 
Pensionsversicherung der Arbeiter höchstens 
mit 50' v. H., in der knappschaftlichen Pen
sionsversicherung höchstens mit 60' v. H., 
Waisenrenten höchstens mit 20' v. H. der in 
Anlage 7 angegebenen Beträge heranzuziehen. 

(5) Für die Ermittlung des Erhöhungs
betrages gemäß Abs. 2 und 4 ist die für den 
Monat Dezember 1960' gebührende Rente 
ohne Kinderzuschüsse. Hilflosenzuschuß, Aus
gleichszulage und zusätzliche Steigerungs
beträge und vor Anwendung von Kürzungs
und Ruhensbestimmungen heranzuziehen. 

(6) Zu den nach den Abs. 1 bis 4 neu be
messenen Renten gebühren die nach Abs. 5 
bei der Neubemessung außer Ansatz gelasse
nen zusätzlichen Steigerungsbeträge im bis
herigen Ausmaß. 

(7) Bei Anwendung der Bestimmungen der 
§§ 94 und 95 gilt als Grundbetrag die Hälfte 
der nach Abs. 1 bisS neu bemessenen Rente 
ohne die besonderen Steigerungsbeträge für 
Höherversicherung. Hierunter sind die Stei
gerungsbeträge aus einer Höherversicherung 

nach den vor dem 1. Jänner 1956 in Gel
tung gestandenen Vorschriften zuzüglich 
ihrer Erhöhung in sinngemäßer Anwendung 
der auf das' Anfallsjahr der Rente bezogenen 
Faktoren nach Anlage 5 zu verstehen. 

(8) Rentenberechtigte, deren Rente aus 
eigener Pensionsversicherung nach den Be
stimmungen der Abs. 1 bis 5 neu zu bemessen 
ist, können einen weiteren Anspruch auf eine 
laufende Leistung aus eigener Versicherung 
auf Grund der in diesem Bundesgesetz ge
regelten Pensionsversicherung nicht erwerben, 
es sei denn, daß nach dem 31. Dezember 1960' 
der Rentenanspruch infolge einer Änderung 
in dem für den Rentenanspruch maßgebenden 
Sachverhalt weggefallen ist. 

(9) Für Beitragsmonate, die während des 
Bestandes eines Anspruches auf eine nach den 
Bestimmungen der Abs. 1 bis 5,neu bemessene 
Invalidenrente oder Knappschaftsvollrente er
worben werden oder die vor dem 1. Jänner 
1961 nach den bis dahin in Geltung gestande
nen Bestimmungen erworben, aber in der Lei
stung noch nicht berücksichtigt worden sind, 
gebührt, sobald das 65. Lebensjahr, bei weib
lichen Versicherten das 60'. Lebensjahr voll
endet ist, auf Antrag ein zusätzlicher Stei
gerungsbetrag in der Höhe von 1'2 v. H. der 
Summe der Beitragsgrundlagen einschließlich 
von Sonderzahlungen, soweit für diese 
Sonderbeiträge entrichtet wurden. In einem 
solchen Fall gebührt der zusätzliche Steige
rungsbetrag zu Hinterbliebenenrenten, und 
zwar 

a) zu Witwenrenten In der Höhe von 
0'6 v.H., 

b) zu Waisenrenten In der Höhe von 
0"24 v. H. 

der Summe der Beitragsgrundlagen einschließ
lich von Sonderzahlungen, soweit für diese 
Sonderbeiträge entrichtet wurden. Dabei sind 
auch die bereits nach den bisherigen Vor
schriften gewährten zusätzlichen Steigerungs
beträge zu berüd,;sichtigen. Für den Anfall 
des zusätzlichen Steigerungs betrages gilt § 97 
Abs. 1 erster Satz erster Halbsatz. Den zu
sätzlichen Steigerungsbetrag hat der Träger 
der Rente zu gewähren. 

Neuberechnung von Renten aus der 
P e n s ion s ver s ich e run g, die n ach den 

- vor dem 1. J ä n n e r 1956 i n Gel tun g 
g e s t a n den en Vor s c h r i f t e n b e m e s
sen worden sind und die nicht schon 
n ach den Vor s c h r i f t end e s § 522 f neu 

z u b e m esse n s i n d. 

§ 522 g. (1) Die Renten aus der Pensions
versicherungder Angestellten, für die bisher 
die Bestimmungen des Vierten Teiles dieses 
Bundesgesetzes über die Leistungen der Pen-
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sionsversicherung gemäß § 522 Abs. 1 und 2 
nicht gegolten haben, sowie derartige Renten 
aus der Pensionsversicherung der Arbeiter 
und der knappschaftlichen Pensionsversiche
rung, soweit sie nicht nach § 522 f neu zu be
messen sind, sind auf Grund der Bestimmun
gen des Vierten Teiles dieses Bundesgesetzes 
über die Leistungen der Pensionsversicherung 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
neu zu berechnen: 

a) Als Bemessungszeitpunkt im Sinne des 
§ 238 Abs. 2 gilt der Anfall der Rente 
(der T eilleistung in Fällen der Wander
versicherung nach den bis 31. Dezember 
'1955 in Geltung gestandenen V orschrif
ten), sofern sie aber nicht an einem Mo
natsersten angefallen ist, der dem Anfall 
folgende Monatserste; bei Hinterbliebe
nenrenten gilt als Bemessun~zeitpu~kt 
der Eintritt des Versicherungsfalles, wenn 
er auf einen Monatsersten fällt, sonst der 
dem Eintritt des Versicherungsfalles fol
gende Monatserste; 

b) als für die Leistungsbemessung anrechen
bare Versicherungsmonate (§ 261 Abs. 3) 
gelten, unbeschadet der Ersatzzeiten
anrechnung nach § 229, die bei der Ren
tenfeststellung berücksichtigten Versiche
rungszeiten zuzüglich einer Pauschalabgel
tung für sonstige Ersatzzeiten im Ausmaß 
von zwölf Monaten; 

c) der für die Anr,echnung von Ersatzzeiten 
nach § 229 in Betracht kommende Zeit
raum endet mit dem Bemes'sungszeitpunkt 
(lit. a), wenn dieser vor dem 1. Jänner 
1939 liegt; 

d) für die Bemessung des besonderen Steige
rungsbetrages (§ 261 Abs. 1) ist §, 248 
Abs. 3 anzuwenden; 

e) die gemäß § 230 Gewerbliches Sozialversi
cherungsgesetz 1938, BGBl. Nr. 1, fest
gestellte Bemessungsgrundlage gilt als Be
messungsgrundlage im Sinne des § 238, 
wenn bei der Feststellung der neu zu be
rechnenden Rente nur Beitragszeiten' zu 
berücksichtigen sind, die vor dem 1. Jän
ner 1939 liegen; unbeschadet der Bestim
mungen des § 243 Abs. 1 Z. 2 lit. c ist 
für Beitragszeiten vor dem 1. Jänner 1939 
der Betr;tg der Bemessungsgrundlage, die 
bei Ermittlung der neu zu berechnenden 
Rente herangezogen wurde, als Beitrags
'grundlage anzusetzen; 

f) eine gemäß § 254 Abs. 2 Gewerbliches So
zialversicherungsgesetz 1938, BGBl. Nr. 1, 
festgestellte Bemessungsgrundlage gilt als 
Bemessungsgrundlage im Sinne des § 239. 

(2) Die nach den Vorschriften des Gewerb
lichen Sozialversicherungsgesetzes 1938, B(;Bl. 
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Nr. 1, festgestellte Bemessungsgrundlage ist 
mit dem für die Zeit vor 1939 geltenden Fak
tor (Anlage 5) aufzuwerten. 

(3) Auf die naCh den Bestimmungen der 
Abs. 1 und 2 neu berechneten Renten findet 
§ 522 Abs. 2 keine Anwendung. 

Neubemessung von Renten aus der 
, U n f a 11 ver sie h e. run g. 
§ 522 h. Die nicht nach festen Beträgen 

bemessenen ,Renten aus der Unfallversiche
,rung sind mit Wirkung ab 1. Jänner 1961 
unter Anwendung des Vervielfältigungsfak
tors nach Anlage 8 entsprechend dem Jahr, 
in dem der V ersicherungsfall einget~eten ist, 
neu zu bemessen. Dies gilt entsprechend auch 
für andere Geldleistungen aus der Unfall
versicherung, deren Höhe sich nach der Be
messungsgrundlage (nach dem Jahresarbeits
verdien~t) bemißt, sowie b'ei' der Feststellung 
(Neufeststellung) von Leistungen nach dem 
31. Dezember 1960. 

Gemein~ame Bestimmungen für die 
An wen dun g der §§ 522f, 522 gun d 522 h. 

§ 522 i. (1) Durch die Anwendung der 
§§ 522 fund 522 g wird die bisherige 
Leistungszugehörigkeit und Leistungszustän
digkeit nicht berührt. In Fällen der Wander
versicherung sind für die Bemessung der Ge
samtleistung die Bemessungsvorschriften an
zuwenden, die für den Zweig der Pension.s
versicherung gelten, deren Träger die Ge
samtleistung zu erbringen hat. Der sich 
ergebende Mehrbetrag an Rente geht im 
gleichen V erhältn~s zu Lasten der beteiligten 
Versicherungsträger, in dem sie die nach den 
bisherigen Vorschriften bemessene Renten
leistung getragen haben. 

(2) Der Mehrbetrag, der sich in der Pen
sionsversicherung aus der Anwendung der 
§§ 522 fund 522 g sowie in der Unfallver
sicherung aus der Anwendung der die Renten 
betreffenden Bestimmungen des § 522 h er
gibt, gebührt zu einem Drittel ab 1. Jänner 
1961, zu zwei Dritteln ab 1. Jänner 1962 und 
ab 1. Jänner 1963 in voller Höhe. Renten
berechtigten der Geburtsjahrgänge 1876 und 
früher gebührt jedoch schon ab 1. Jänner 
1961, Rentenberechtigten des Geburtsjahr
ganges 1877 ab 1. Jänner 1962 der volle 
Mehrbetrag. 

(3) Hinterbliebenenrenten aus der Pensions
versicherung nach Rentenberechtigten, deren 
Rente nach den Bestimmungen, der §§ 522 f 
und 522 g neu zu bemessen beziehungsweise 
neu zu berechnen sind, sind, wenn der Tod 
des Rentenberechtigten in den Jahren 1961 
oder 1962 eintritt, von der Rente zu be-
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messen, die dem Rentenberechtigten am 
1. Jänner 1963 gebührt hätte. Abs .. 2 erster 
Satz ist nicht anzuwenden, wenn nach einem 
Bezieher nach einer Rente aus der Unfallver
sicherung auf Grund eines vor dem 1. Jänner 
1961 eingetretenen Versicherungsfalles in den 
Jahren 1961 oder 1962 eine Hinterbliebenen
rente festzustellen ist. 

(4) Zu den neu bemessenen beziehungsweise 
neu berechneten Renten treten ab 1. Jänner 
1961 im vollen Ausmaß allfällige Kinderzu
schüsse nach den hiefür geltenden Vorschrif
ten mit der Maßgabe hinzu, daß der Kinder
zuschuß zu Renten, die gemäß § 522 f neu 
zu bemessen sind, monatlich 50 S beträgt. 

(5) Die Höhe des Hilflosenzuschusses sowie 
in der Unfallversicherung die Höhe des Kin
derzuschusses, der Zusatzrente für Schwerver
sehrte und der Abfindung einer Rente be
stimmen sich nach dem gemäß Abs. 2 jeweils 
gebührenden Rentenbetrag. 

(6) Auf Grund der Neubemessung be
ziehungsweise Neuberechnung der Renten aus 
der Pensionsversicherung gemäß den §§ 522 f 
und 522 g sowie der Neubemessung von Ren
ten aus der Unfallversicherung gemäß § 522 h 
ist eine Neufeststellung der Ausgleichszulage 
im Sinne des § 296 nicht vorzunehmen. Die 
sich gemäß § 522 hund § 522 i Abs. 2 er
gebenden Mehrbeträge vermindern jedoch 
eine zu der Rente aus der Pensionsversiche
rung gebührende Ausgleichszulage. 

W i t wen ren t e aus der P e n s ion s v e r
sie her u n g bei Ein tri t t des V e r
sicherungsfalles vor dem 1. Jänner 

1939. 

§ 522 k. (1) Anspruch auf Witwenrente aus 
der. Pensionsversicherung hat auch die Witwe, 
deren Ehegatte vor dem 1. Jänner 1939 ver
storben ist und die nicht schon nach den bis
her in Geltung gestandenen Bestimmungen 
Anspruch auf Witwenrente hat, wenn für den 
Verstorbenen Beitragszeiten im Sinne des 
§ 226 Abs. 1 oder Ersatzzeiten im Sinne des 
§ 229 in der Mindestdauer von 60 Monaten 
nachgewiesen werden; hiebei sind die vor dem 
1. Juli 1927 liegenden Zeiten mit der vollen 
zurüd>.gelegten Dauer zu zählen. 

(2) Die Witwenrepte nach Abs. 1 beträgt 
260 S monatlich. 

(3) Die Leistungszugehörigkeit und Lei
stungszuständigkeit richten sich nach der Art 
der letzten Versicherungs zeit. Der Aufwand 
gilt zur Gänze als Rentenaufwand des. hie-

nach leistungszuständigen Versicherungs-
trägers." 

57. § 523 wird aufgehoben. 

58. §528wird aufgehoben. 

59. Am Schluß des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes sind nach der Anlage 4 folgende 
Anlagen als Anlagen 5, 6, 7 und 8 anzufügen: 

Anlage 05 

Aufwertungsfaktoren. 

Die Aufwertung ist vorzunehmen 

für die Jahre 

1938 und früher 
1939 bis 1946 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

mit dem Faktor 

10,000 
8,880 
5,000 
3,000 
2,500 
2,000 
1,500 
1,350 
1,250 
1,200 
1,150 
1,100 
1,050 
1,025 

Anlage 6 

Aufwertungsfaktoren im Sinne des § 522 f. 

Die Aufwerturrgsfaktoren betragen, wenn die 
Rente angefallen ist 

im Jahre 
I 

F1 I 
F2 I 

Fa 

1939 und früher 1,80 7,00 1,80 
1940 1,70 6,00 1,70 
1941 1.60 5,50 1,60 
1942 1,50 5,00 1,50 
1943 140 3,20 1,40 
1944 1,30 2,50 1,30 
1945 1,20 2,20 1,20 
1946 1,20 1,90· 1,10 
1947 .1,20 1,60 1,00 
1948 1,20 1,40 0,90 
1949 1,25 1,20 0,80 
1950 1,30 1,00 0,70 
1951 1,35 0,80 0,60 
1952 1,40 0,60 0,50 
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Anlage 7 

Höchstbeträge der RentaiJ. für die Ermittlung 
des Erhöhungsbetrages gemäß § 522 f. 

Für die Ermittlung des Erhöhungsbetrages 
sind höchstens heranzuziehen, wenn die Reine 
angefallen ist 

im Jahre 

1939 und früher 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

Q 1949 
1950 
1951 
1952 

in der PensionS
versicherung der 

Arbeiter 
S 

650 
700 
750 
750 
800 
800 
850 
900 

1000 
1000 
1000 
1100 
1150 
1350 

in der knapp
schaft!. Pensions

versicherung 
S 

1100 
1100 
1100 
1100 
1100 
1100 
1150 
1200 
1300 
1350 
1450 
1600 
1750 
2000 

Anlage 8 

Aufwertungsfaktoren im Sinne des § 522 h. 

Der Aufwertungsfaktor beträgt, wenn der 
Versicherungsfall e~ngetretel1 ist 

im Jahre 

1951 und früher 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

F 

1,500' 
1,425 
1,300 
1,225 
1,175 
1,125 
1,075 
1,038 
1,013 
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(2) Der sich aus der NeubemesSlUng nach Abs. 1 
ergebenae Mehrbel7rag gebührt zu einem Drittel 
ab 1. Jänner 1961, zu zwei Drittel' ab 1. Jänner 
1962 und ab 1. Jänner 1963 in vüller Höhe. 
Rente11lberechtigten der Geburtsjahrgänge 1876 
und früher gebührt jedüch s,chün ah 1. Jänner 
1961, Rentenlberechtigten des Geburtsjahrganges 
1877 ab 1. Jänner 1962 aer vülle Mehrbetrag. 

(3) Hinterbliebenenrenten nach Rentenrberech
tigten, deren Rente nach den Bestimmungen des 
Abs. 1 neu zu bemessen ist, sind, wenn der Tüd 
des Rentenberechtigten in den Jahren 1961 üder 
1962 eintritt, vün der Rente zu bemessen, die 
dem Verstürbenen am 1. Jänner 1963 gebührt 
hätte. 

(4) Auf Grund der Neurbemessung der Rente 
nach Abs. 1 ist eine Neufeststellung der Aus
gle~chszulage im Sinne des § 296 Allgemeines 
Süzialversicherungsgesetz nicht vürzunehmen. 
Die sich gemäß Abs. 2 und gemäß § 522 h ,in 
Verbindung mit § 522 i Abs. 2 Allgemeines Sü
zialversicherungsgesetz in der Fassung des Art. I 
Z. 56 ergebenden Mehrbeträge vermindern eine 
zu der Rente gebührende Ausgle,ichszulage. 

Artikel III. 

übe r g a n g 's b e s tim m u n gen. 

(1) Ergvbt die Neubemessung beziehungsweise 
Neuberechnung der Renten gemäß den durch 
Art. I Z.56 neu eingefügten §§ 522 f bis 522 i, 
AUgemeines Süzialversicherungsgesetz und ge
mäß Art. II einen niedrigeren münatlichen Ren
tenlbetrag, als er nach den bisherigen Bestimmun
gen gebührte, so. ist bei sünst unverändertem 
Sachverhalt die münatliche Rente ih dem Aus
maß weiter zu gewähren, das sich na'ch den bis
herigen Bestimmungen ergibt. Bei der Gegen
überstellung aer Rentenbeträge 'vür und nach der 
N eu'bemessung ist Vüll' der Rente einschließlich 
Hililüsenzuschuß vür Anwendung vün Kür
zungs- und Ruhensbestimmungen und ühne Zu
schüsse und Zuschiäge auszugehen. Ergibt die 
Anwendung vün Kürzungs- und Ruhensbestim-

Artikel II. mungen einen niedrigeren Auszahlung,sbetrag als 
vür der Neubemessung beziehungsweise Neu-

Neubemessung vün Renten aus der h b b berechnung, so. ru t die neu emessene ezie-
Pe n si 0. n sv ,e r sie her u n g, auf die die hungsweise neu berechnete Rente ,nur so. weit, 
B e s tim m u n gen des V i e r tell' T eil e s daß der b[sheriJge Auszahlungsbetrag gewahrt 
d e 's A 11 gern ein e n S 0. Z i a 1 vers ich e- bleibt. 

run g s ge set z e sa n z u wen den si n d. (2) Die Bestimmungen des § 243 Abs. 2 Allge
(1) Die nach ,den Bestimmungen des Vierten meines Sozialvecsicherungsgesetz in der Fassung 

Teiles des Allgemeirien Süzialversicherungsge- des Art. I Z. 28 sina auf die gemäß § 5.22 g 
setzes bemeSISenen oder noch zu bemessenden Allgemeines' Sozialversicherungsgesetz in der 
Renten mit emem vor dem 1. Jänner 1961 Fa'ssung des Art. I Z. 56 und auf die gemäß 
liegenden Stichtag sind unter Bedachtnaihme auf Art. II neu zu berechnenden Renten mit aer 
die in Art. I verfügten KnderllIllgen der Bestim- Maßgabe anzuwenden, daß der Beitragsgrundlage 
mungen des Vierten Teiles des Allgemeinen Sonderzahlungen so. weit zuzuschlagen sind\ als 
SO'Zialversicherungsgesetzes und unter Außer- sie im Kalenderjahr weder zwei Münatsbezüge 
achtlassung der Bestimmungen des § 528 Allge- (acht Wochenhezüge) nüch das Dreißigfache der 
meines 50zialversicherungsgesetz zum 1. Jänner jeweils in Geltung gestandenen täglichen Höchst-
1961 neu zu bemessen. I beitragsgrundlage überschreiten. 
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(3) Die Neubemessung der Leistungen nach den 
§§ 522 f bis 522 i Allgemeines Sozialversiche
rungsgesetz in der Fassung des Art. I Z. 56 und 
die Neuberechnung der Leistungen nach Art. II 
ist von Amts wegen vorzunehmen. Ein schrift
licher Bescheid über die Neubemessung (Neu
berechnung) ist nur zu erteilen, wenn der Be
rechtigte dies bis 31. Dezember 1962 verlangt. 

(4) Die Witwenrente nach § 522 kAllgemeines 
Sozialversicherungsgesetz in der Fassung des 
Art. I Z. 56 gebührt ab 1. Jänner 1961, wenn 
der Antrag bis zum 30. Juni 1961 gestellt wird. 

Artikel IV. 

S chi u ß b e s tim m u n gen. 

(1) Die Bestimmungen des Art. I Z. 10 lit. b 
finden nur in Fällen Anwen,dung, ,in denen d~r 
Beginn der Weiterversicherung nach dem 31. De
zember 1960 liegt. 

(2) Die Bestimmungen des Art. I Z. 20 sind 
auch anzuwenden, wenn der Versicherungsfall 
vor dem 1. Jänner 1961 eingetreten ist. 

(3) Für Personen, die gemäß § 515 Abs. 1 Z.2 
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz aIs Weiter
versicherte gelten und die im letzten Beitrags
zeitraum vor dem 1. Jänner 1956 den Beitrag 
zur Weiterversicherung von der damals in Gel
tung gestandenen Höchstbeitragsgrundlage ent
richtet haben, kann die Beitragsgrundlage auf 
Antrag bis auf- 3600 S monatlich erhöht werden. 
Die Erhöhung ist nur zulässig, wenn der Ver
sicherte ein der beantragten höheren Beitrags
grundlage entsprechendes Gesamteinkommen 
nachweist. Sie wird mit dem der Antragstellung 
folgenden Monatsersten wirksam. Ein solcher 
Antrag kann nur bis längstens 31. Dezember 
1961 bei sonstigem Ausschluß gestellt werden. 

(4) In den im § 522 Abs.2 Allgemeines Sozial
versi,cherungsgesetz bezeichneten Versicherungs
fällen, auf die im übrigen noch die am 31. De
zember 1955 in Geltung gestandenen Vorschrif
ten anzuwenden sind, gebührt die Witwenrente 
auch, 

1. wenn die im § 258 Abs. 2 u!]:d 3 Allge
meines Sozialversicherungsgesetz bezeichneten 
Voraussetzungen zutreffen, oder 

2. wenn nicht einJ Ausschließungsgrund nach 
§ 258 Ahs. 2 und: 3 Allgemeines Sozialversiche
rungsgesetz vorliegt, der Frau, deren Ehe mit 
dem Versicherten für nichtig erklärt, aufgehoben 
oder geschieden worden ist, wenn ihr der Ver
sicherte zur Zeit seines Todes Unterhalt (einen 

Unterhaltsbeitrag) auf Grund eines gerichtlichen 
Urteiles, eines gerichtlichen Vergleiches oder 
einer vor Auflösung (Nichtigerklärung) der Ehe 
eingegangenen vertraglichen Verpflichtung zu 
leisten hatte, und zwar sofern und solange die 
Frau nicht eine neue Ehe geschlossen hat. 

Sind die Voraussetzungen für den Anspruch 
auf Witwenrente in diesen Fällen am 1. Jänner 
1961 hereits erfüllt, so gebuhrt die Witwenrente 
ah diesem Tag, wenn der Antrag bis zum 
30. Juni 1961 gestellt wird. 

Artikel V. 

Wir k sam k e i t s beg i n n. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit nichts 
anderes bestimmt wird, am 1. Jänner 1 % 1 in 
Kraft. 

(2) Es treten in Kraft 
a) mit Beginn der Beitragsperiode Jänner 1961 

die Bestimmungen des Art. I Z. 1 bis 3, 
7, 9 und 10 lit. a; 

b) rückwirken!d mit 1. Dezember 1960 die 
Bestimmungen des, Art. I Z; 50'. 

(3) Die Bestimmungen des Art. I Z. 8 gelten 
nur für Renten (Rentensonderzahlungen), wenn 
der Stichtag (§ 223 Abs. 2 Allgemeines Sozial
versicherungsgesetz) nach dem 31. Dezember 
1960 liegt. Liegt der Stichtag vor dem 1. Jännel 
1961, so gelten für den Ein'behalt die am 31. De
zember 1960 in GeltunJg gestandenen Vorschrif
ten. 

(4) Die Bestimmungen des Art. I Z. 16 treten 
mit der Maßgabe in Kraft, daß im Monat Mai 
1961 eine Rentensonderzahlung aus der Pen;
sionsversicherung nur ,inder Höhe des Betrages 
der halben für den Monat April 1961 ausge
zahlten Rente einschließlich der Zuschüsse und 
der Ausgleichszulage, jedoch ohne die Woh
nungsbeihilfe gebührt. 

. (5) Die Bestimmungen des Art. I Z. 33, 34, 
41, 42 und 44 gelten nur für Leistungen, wenn 
der Stichtag (§ 223 Abs. 2 Allgemeines Sozial
versicherungsgesetz) nach dem 31. Dezember 
1960 liegt. 

Artikel VI. 

V 0 llz i e h u n g cl ie ses B un d e s
ge set z e s. 

Mit der Vollziehung dieses .Bundesgesetzes ist 
das BundClSIl1inisterium für soziale Verwaltung 
im Einvernehmen mit den beteiligten Bundes
ministerien betraut. 

Es wird beantragt, den vorliegenden Antrag unter Verzidtt auf die erste -Lesung dem Aus'
schuß für soziale Verwaltung zuzuweisen. 

OIah Reich 
Hillegeist Vollmann 

Uhlir 

Moik 

. Dr. Hofeneder 

Scheibenreif Machunze 
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Begründung: 

Mit dem Inkraftsetzen des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes - ASVG., BGBI. 
Nr. 189, vom 8. September 1955 hat der 
Gesetzgeber hinsichtlich der Bemessung der 
Renten aus der Pensionsversicherung einen 
neuen Weg beschritten. Das Durchrechnungs
system der Reichsversicherungsordnung (RVO.) 
wurde aufgegeben. Durch die neuen Bemes
sungsvorschriften werden die Renten an den 
letzten Arbeitsverdienst des Versicherten vor 
seinem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben 
herangeführt. Die dieses Ziel verfolgenden 
Bemessungsvorschriften finden allerdings nur 
auf Renten Anwendung, die im zeitlichen 
Wirkungsbereich des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes, also nach dem 31. Dezem
ber 1955, angefallen sind und in Zukunft noch 
anfallen werden. Für die vor dem 1. Jänner 
1956 angefallenen Renten ist es bei der seiner
zeitigen Bemessung verblieben. Diese Renten, 
auf die die leistungsrechtlichen Vorschriften 
des Vierten Teiles des Allgemeinen Sozial
'versicherungsgesetzes keine Anwendung fin
den, werden in.der Gesetzgebung als Altrenten 
bezeichnet. 

Schon kurz nach dem Inkrafttreten des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes haben 
Bezieher von Altrenten gefordert, daß auch 
ihre Renten nach den Grundsätzen des All
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes neu be
messen oder zumindest den nach den neuen 
Bestimmungen zu erwartenden Renten ange
paßt werden. Die Forderung auf Nachziehung 
beziehungsweise Neubemessung der Altrenten 
ist umso dringlicher geworden, als die nach 
dem Vierten Teil des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes bemessenen· Renten in
folge des allmählichen Abbaues der Begrenzung 
der Bemessungsgrundlage (§ 528 ASVG.), der 
längeren Dauer der Versicherungsverläufe und 
des Ansteigens der durchschnittlichen Be
messungsgrundlagen in sehr vielen Fällen 
schon heute den mit den neuen Bemessungs
vorschriften angestrebten Zweck· erreichen. 
Die Erscheinung, daß die nach den .Grund
sätzen des Allgemeinen Soziatversicherungs
gesetzes bemessenen Renten über der durch-

schnittlichen Höhe der Altrenten liegen, ist 
jedoch nicht allgemeiner Natur. Insbesondere 
im Bereiche der Pensionsversicherung der 
Angestellten sind mitunter Altrenten wesent
lich höher als die ASVG.-Renten. Dieses 
Zurückbleiben von ASVG.-Renten findet seine 
Begründung im wesentlichen in der Auswirkung 
der sogenannten Hemmungsvorschriften der 
§§ 528 und 238 Abs. 4 und in der Tatsache, 
daß die Renten aus der Pensionsversicherung 
der Angestellten seit dem Inkrafttreten des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes schon 
dreimal, und zwar durch die 1., 3. und 5. No
velle, erhöht worden sind. 

Die unterschiedliche Behandlung der ASVG.
Renten und der Vor-ASVG.-Renten hat be
greiflicherweise zu einer argen Beunruhigung 
der Rentnerschaft geführt. 

In ihrer am 17. Juli 1959 vor dem National
rat durch den Herrn Bundeskanzler abge, 
gebenen Erklärung hat sich die Bundes
regierung bereit erklärt, das Altrentenproblem 
zu beseitigen. Der Herr Bundeskanzler hat 
allerdings darauf hingewiesen, daß eine Lösung 
dieses Problems nur schrittweise wird erfolgen 
können. Es ist weiters in Aussicht genommen 
worden, Härten und Widersprüche im Renten
recht zu beseitigen. 

Auf Grund dieser Regierungserklärung sind 
die Regierungsparteien im Juli dieses Jahres 
übereingekommen, im Jahre 1961 eine durch
schnittlich zehnprozentige Erhöhung der Alt
renten durchzuführen. Hiebei ist nicht über
sehen worden, daß unter Altrenten nicht nur 
die sogenannten Vor-ASVG.-Renten zu ver
stehen sind; denn auch die nach dem All
gemeinen Sozialversicherungsgesetz zuerkann
ten Renten, die im übrigen seit ihrer Zu
erkennung, auch wenn diese im Jahre 1956 
erfolgt ist, nicht erhöht worden sind, sind zu 
Altrenten im weiteren Sinne des Wortes 
geworden. Schon der im Sommer abgeschlos
senen Parteienvereinbarung lag daher der 
Gedanke .zugrunde, daß auch die nach dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz zuer
kannten Renten einer Revision unterzogen 
werden müssen. Nach den Sommerferien 
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haben Vertreter der beiden Regierungsparteien Die Altersgrenze wird in fünf Etappen bis zum 
Verhandlungen über eine Reform der Renten Jahre 1966 auf das 60. beziehungsweise 55. Le
und andere Maßnahmen im Bereiche der bensjahr herabgesetzt werden. Diese neue 
Sozialversicherung aufgenommen. Die ver- Form der Altersrente trägt. der Tatsache 
einbarte Rentenreform hat den Zweck, den Rechnung, daß in Österreich die Zahl der 
-Unterschied zwischen den Vor-ASVG.-Renten Invaliditätsrenten die Zahl der Altersrenten 
und den ASVG.-Renten zu beseitigen und die nicht unweseritlich übersteigt. Daraus muß 
Renten auf das gegenwärtige Lohnniveau der Schluß gezogen werden, daß sehr viele 
aufzuwerten. Die hiefür erforderlichen Mittel Arbeitnehmer schon vor Erreichung des der
- allein im Bereiche· der Pensionsversicherung zeitigen Rentenalters infolge vorzeitigen Ver
der Arbeiter handelt es sich um rund 1·2 Mil- brauches ihrer Arbeitskraft gezwungen sind, 
liarden Schilling - können allerdings nicht aus dem Arbeitsprozeß auszuscheiden. Die 
in einem Jahr aufgebracht werden. Ent- neue vorzeitige Altersrente bei langer Ver
sprechend der Erklärung der Bundesregierung sicherungsdauer wird es diesen Menschen 
soll daher die Rentenreform in Etappen, ermöglichen, ohne eine ärztliche Untersuchung 
beginnend ab Jänner 1961, verwirklicht werden. auf sich nehmen zu müssen, in den Genuß 
Für die Durchführung der ersten Etappe einer Rente zu kommen. Wird nach· dem 
wird in der Pensionsversicherung der Arbeiter Anfall der Rente eine Erwerbstätigkeit auf
ein Betrag von 400 Millionen Schilling not- genommen, soll die Rente wegfallen. Schließ
wendig sein, für dEm im ;Bundesfinanzgesetz lich sind die beiden Parteien noch überein-
1961 Vorsorge getroffen wird. Weiters sollen gekommen, auch die Renten aus der Unfall
mit 1. Jänner 1961 die Ruhensbestimmungen versicherung unter Zugrundelegung der Au.f
der §§ 91 bis 93 aufgehoben und in diesem wertungsfaktoren, die in der Pensionsversiche
Jahr eine weitere halbe Rentensonderzahlung rung Anwendung finden sollen, aufzuwerten 
(halbe 14. Rente) gewährt werden. Witwen, und zu Schwerversehrtenrenten aus der Un
deren Ehegatten vor dem 1. Jänner 1939 fallversicherung eine Zusatzrente in der Höhe 
gestorben sind, sollen, sofern sie nicht bereits von 20 v. H. zu gewähren. 
eine Witwenrente beziehen, Anspruch auf eine Wie schon erwähnt, wird der Aufwand für 
solche erhalten. Der Mindestbetrag für den die Durchführung der Rentenref6rm allein 
Kinderzuschuß soll für alle Rentner mit 50 S im Bereich der Pensionsversicherung der Ar
(derzeit 32 S) festgesetzt werden. In den beiter einen Betrag von rund 1'2 Milliarden 
Verhandlungen von Vertretern der beiden Schilling erfordern. Der Gesamtaufwand im 
Regierungsparteien über diese,· Maßnahmen Bereiche der Pensionsversicherung der An
sind noch einige weitere Verbesserungen im gestellten wird auf 420 Millionen Schilling, 
Bereiche des Sozialversicherungsrechtes in Aus- der im Bereiche der knappschaftlichen Pen
sicht genommen worden, auf die noch im sionsversicherung auf über 50 Millionen Sehil-. 
einzelnen zurückgekommen werden wird. ling geschätzt. Im Hinblick auf diesen Auf-

Ab 1. Jänner 1962 soll die zweite Etappe wand war es notwendig, dem Versicherungs
der Rentenreform durchgeführt werden. Ab prinzip entsprechend die Beitragssätze in der 
Jänner 1963 wird den Anspruchsberechtigten Pensionsversicherung, und zwar sowohl für 
der volle Mehrbetrag, der aus der Neubemes- die Arbeitgeber als auch für die Arbeit
sung beziehungsweise Neuberechnung der Ren- nehmer, zu erhöhen. Die Erhöhung beträgt ab 
ten resultiert, gebühren. Ab dem Jahre 1962 Beginn der Beitragsperiode Järiner 1961 je 
soll auch die zweite Rentensonderzahlung in 0·5 v. H., ab Beginn der Beitragsperiode 
vollem Ausmaß gewährt werden. Weiters ist Jänner 1962 je weitere 0·5 v. H. der Bei-

. in Aussicht genommen, mit Wirksamkeit ab tragsgrundlage. Schließlich soll in der Pen-
1. Jänner 1962 den Begriff der Invalidität im sionsversicherung und in der Unfallversiche
Bereiche der Pensionsversicherung der Arbei- rung die tägliche Höchstbeitragsgrundlage 
ter an den Begriff der Berufsunfähigkeit in von derzeit 120 S (monatlich 3600 S) auf 
der Pensionsversicherung der Angestellten an- 160 S (monatlich 4800 S) erhöht werden. 
zunähern. Ab dem Jahre 1963 sollen die Durch diese Hinaufsetzung der HÖchstbei
Unter- und Obergrenze für den Hilflosen- tragsgrundlage wird die für weite Kreise der. 
zuschuß erhöht werden. Versicherten derzeit bestehende Unterver-

Weiters wurde zwischen den beiden Regie- sicherung in der Pensionsversicherung be
rungsparteien auch die Einführung einer neuen seitigt und der dem ASVG. innewohnende, 
Form der Altersrente vereinbart. Versicherte, schon eingangs erwähnte Grundsatz, die Ren
die mindestens 35 Versicherungsjahre nach- ten möglichst an den letzten Arbeitsverdienst . 
weisen, sollen die Möglichkeit haben, schon des Versicherten vor seinem Ausscheiden aus 
vor Vollendung des 65. Lebensjahres, Frauen dem Berufsleben heranzuführen, auch für die 
vor Vollendung des 60. Lebensjahres, die Zukunft beibehalten. Die Beitragssatzerhö
Altersrente in Anspruch nehmen zu können. i hung und die Erhöhung der Obergrenze werden 
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im Jahre 1961 den Pensionsversicherungsträ
gern .Mehreinnahmen von fast 620 Millionen 
Schilling bringen. 

Diese Vereinbarungen der Regierungspar
teien haben in dem zuliegenden Gesetzes
antrag ihren Niederschlag gefunden. 

Bei ihren Verhandlungen über die Renten
reform haben die Vertreter der beiden Re
gierungsparteien auch den vom Bundesminister 
für soziale Verwaltung·im Mai dieses Jahres zur 
Stellungnahme versendeten Entwurf einer 
8. Novelle zum ASVG.' erörtert. Im Hinblick 
auf die schwierigen Fragen der Rentenreform 
einerseits und den Umfang der versendeten 
8. Novelle anderseits sind sie überein
gekommen, die Anderungen und· Ergänzungen 
des ASVG., die im Entwurf des Bundes
ministeriums für soziale Verwaltung in Aus
sicht genommen waren und in diesem Antrag 
nicht enthalten sind, sofort nach den Weih
nachtsferien in Verhandlung zu ziehen. Es 
ist in Aussicht genommen, die Arbeiten so 
zeitgerecht abzuschließen, daß der Entwurf 
einer 9. Novelle noch in der Herbstsession 
des Höhen Hauses behandelt werden kann. 

Zu den Bestimmungen wird im einzelnen· 
noch folgendes bemerkt: 

Die Bestimmungen des Artikels I Z. 1 
bis 3, 5 bis 7, 9 und 10 lit. a stehen mit der 
Erhöhung der täglichen Höchstbeitragsgrund
lage von 120 Sauf 160 S im Zusammenhang. 
Die Erhöhung der täglichen Höchstbeitrags
grundlage mußte auch in einer Erhöhung der 
sogenannten "Mindestbeitragsgrundlage" des 
§ 44 Abs. 6 ihren Niederschlag finden. Nach der 
letzterwähnten Bestimmung ist bei Pflicht
versicherten, die kein Entgelt oder keine 
Bezüge erhalten, als täglicher Arbeitsverdienst 
ein Bttrag von 16 Sanzunehmen. 

Nach dem zuliegenden Antrag soll an die 
Stelle des Betrages von 16 S der Betrag von 
20 S treten. Dies bedeutet, daß die monatliche 
"Mindestbeitragsgrundlage" von 480' Sauf 
600 S erhöht wird. Mit diesen Anderungen 
steht auch die nach Artikel I Z. 10 lit. b 
in Aussicht genommene Erhöhung der "Min
destbeitragsgrundlage" in der freiwilligen Wei
terversicherung im Zusammenhang. Die 
"Mindestbeitragsgrundlage" für Weiterver
sicherte in der Kranken- und Pensionsver
sicherung ist mit 7 S für den Kalendertag 
festgesetzt. Sie soll für die Fälle, in denen 
eine Weiterversicherung nach dem 31. De
zember 1960 beginnt, 10 S betragen. 

Die Anderung unter Artikel I Z. 4 
lit. a und b entspricht der von den Regierungs
parteien für 1961 und 1962 vereinbarten 
Erhöhung der Beitragssätze in der Pensions
versicherung .' 

19 

Das durch die Rentenreform bedingte An
steigen des Rentenaufwandes wird bewirken, 
daß die Pensionsversicherungsträger den 
Trägern der Krankenversicherung wesentlich 
höhere Krankenversicherungsbeiträge für die 
Rentner zu überweisen haben werden. Im 
Jahre 1961 wird der Aufwand der PeI).sions
versicherungsträger an Rentnerkrankenver
sicherungsbeiträgen aus diesem Grund um 
rund 65 Millionen Schilling ansteigen. Um 
den Pensionsversicherungsträgern wenigstens 
für die Zukunft einen Teil dieses Mehrauf
wandes abzunehmen, soll der Mindestbetrag 
für den vom Rentner zu entrichtenden Kran
kenversicherungsbeitrag von 6 Sauf 6·80 S, 
allerdings nur für die nach dem 31. Dezember 
1960 anfallenden Renten, erhöht werden (Arti
kel I Z. 8). 

Eine Neuregelung war auch auf dem Gebiete 
der Beitragsleistung des Bundes zur Pensions
versicherung (§ 80) notwendig. Die Wirksam
keit der Bestimmungen des § 80 Abs. 2, nach 
denen sich die Höhe des Beitrages des Bundes 
zur Pensionsversicherung bestimmt, ist bei 
Inkrafttreten des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes auf fünf Jahre beschränkt 
worden. Nach § 80 Abs. 3 würde ab dem· 
Jahre 1961 eine Ausfallhaftung des Bundes 
wirksam werden,nach der jedoch den Pen
sionsversicherungsträgern nur sehr unzurei
chende Bundesbeiträge zufließen würden. Im 
Hinblick darauf, daß die Auswirkungen der 
Rentenreform zurzeit noch nicht prazlse 
berechnet werden können, sind die Regierungs
parteien übereingekommen, zunächst nur für 
das Jahr 1961 die Beitragspflicht des Bundes 
zur Pensionsversicherung zu regeln. Im Zu
sammenhang mit der Neugestaltung des § 80 
für das Jahr 1961 ist die im § 80 Abs. 1 vorge- . 
sehe ne Beitragsleistung des Bundes in der 
Krankenversicherung bei der Versicherungs
anstalt der österreichischen Eisenbahnen, die 
finanziell nur von ganz untergeordneter Be
deutung war, fallengelassen worden. 

Im Zuge der notwendigen weiteren N ovellie
rung des Allgemeinen Sozial versicherungs
gesetzes soll eine .endgültige Bundesbeitrags
regelung getroffen werden. 

Besondere. Bedeutung kommt der Be
stimmung des Artikels I Z. 12 zu: die 
Ruhensbestimmungen der §§ 91, 92 und 93 
sollen mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1961 
aufgehoben werden. Es handelt sich hier um 
die Ruhensbestimmungen bei Zusammen
treffen von Rentenansprüchen aus der Pen
sionsversicherung nach dem ASVG., bei Zu
sammentreffen eines Rentenansptuches aus 
der Pensionsversicherung mit einem Renten
anspruchaus der UnfaiIversicherung und bei 
Zusammentreffen eines Rentenanspruches aus 
der Pensionsversicherung mit· einem Anspruch 
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auf Ruhe(Versorgungs)genuß aus einem 
pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis. 
Diese Ruhensbestimmungen haben seit dem 
Inkrafttreten des ASVG. eine starke Unzu
friedenheit bei den davon betroffenen Rentnern 
ausgelöst. Das hat insbesondere für die 
Bestimmungen des § 93 gegolten, die zurzeit 
vom Verfassungsgerichtshof auch einer Prüfung 
im Hinblick auf ihre Verfassungsmäßigkeit 
unterzogen werden. Um den wiederholt ge
äußerten Wünschen der Rentnerorganisationen 
gerecht zu werden, sollen nun die genannten 
Ruhensbestimmungen aufgehoben werden. In 
Hinkunft werden nur mehr bei Haft oder 
Auslandsaufenthalt des Anspruchsberechtigten 
(§ 89), bei Zusammentreffen eines Renten
anspruches aus eigener Pensionsversicherung 
mit einem Anspruch auf Krankengeld (§ 90) 
.und bei Zusammentreffen eines . Rentenan
spruches aus der Pensionsversicherung mit 
Entgelt aus einer unselbständigen Erwerbs
tätigkeit (§ 94) Ruhensvorschriften Platz 
greifen. Aber auch die letztgenannte Ruhens
bestimmung soll im Zuge der 8. Novelle eine 
Milderung erfahren. Im Artikel I Z. 13 
des Antrages ist in Aussicht genommen, die 
Grenzbeträge von derzeit 500 S beziehungs
weise 1300 Sauf 680 S beziehungsweise 1800 S 
zu erhöhen. Jeder Rentenberechtigte soll, 
sofern er Anspruch auf Kinderbeihilfe oder 
Familienbeihilfe hat, für jedes Kind vor An
wendung der Ruhensbestimmungen einen Be
trag von· 200 S monatlich von seinem Entgelt 
absetzen können. Weiters ist vorgesehen, daß 
die von der Ruhensbestimmung des § 94 
betroffenen Rentner, wenn sie nicht während 
eines ganzen Kalenderjahres beschäftigt ge
wesen sind .()der Entgelt bezogen haben, das 
nicht in jedem Kalendermonat gleich hoch 
gewesen ist, einen Jahresausgleich nach dem 
Vorbild des Einkommensteuergesetzes 1953 
beantragen können. Diese Bestimmung wird 
insbesondere jenen Rentnern zugute kommen, 
die als saisonale Aushilfskräfte im Fremden
verkehr, im Gastgewerbe und ähnlichen Wirt
schaftszweigen kurzfristig beschäftigt werden. 

Wie schon eingangs erwähnt, wurde im 
Zuge der Verhandlungen über die Renten
reform auch die Gewährung einer zweiten 
Rentensonderzahlung - einer sogenannten 
14. Rente - vereinbart. Diese Vereinbarung 
hat ihren Niederschlag in einer Änderung des 
§ 105 durch Artikel I Z. 16 gefunden. Die 
zweite Rentensonderzahlung wird im Monat 
Mai eines jeden Jahres nach den gleichen 
Grundsätzen gebühren wie die derzeit schon 
im Oktober gebührende Rentensonderzahlung. 
Die Regierungsparteien sind übereingekommen, 
daß eine 14. Rente nur im Bereich der Pensions
versicherung gewährt werden soll. Im Be~ 

reiche der Unfallversicherung wird es bei der 

bisherigen Rentensonderzahlüngsregelung ver
bleiben. Die Bestimmung des· Artikels I 
Z. 16 wird zufolge Artikel V Abs. 4 mit 
der Maßgabe in Kraft treten, daß im Mai 1961 
nur eine halbe 14. Rente gebührt. 

Im Zusammenhang mit der Aufhebung der 
Ruhensbestimmung des § 91 ASVG. war eine 
Neukonstruktion bezüglich des Hilflosenzu
schusses vorzunehmen. Zufolge der Bestim
mung des § 95 Abs. 2 ~aren bei Anwendung 
des § 91 die Renten mit Zuschüssen und 
Zuschlägen, also auch inklusive von Hilf
losenzuschüssen, heranzuziehen. Die Aufhe
bung des § 91 hätte bewirkt, daß Hilflosen
zuschüsse ebenso wie Renten aus der Pensions
versicherung ungekürzt hätten gewährt werden 
müssen. Einer solchen Rechtslage kann schon 
deshalb nicht das Wort geredet werden, weil 
der Hilflosenzuschuß wegen eines besonderen 
körperlichen Zustandes, der naturgemäß nur 
einmal bestehen kaml; gewährt wird. Es soll 
daher in Hinkunft nur ein Hilflosenzuschuß 
gebühren, gleichgültig wie vüile Rentenansprü
che in der Person des Hilflosen zusammen
treffen. In den Anspruchsvoraussetzungen 
ist durch die Neukonstruktion nach Artikel I 
Z. 17 keine Änderung eingetreten. Auch bezüg
lich der Bemessung wurde keine Änderung 
vorgenommen; es sollen jedoch, wie schon 
eingangs erwähnt wurde, ab 1. Jänner 1963 
die Unter- und Obergrenze erhöht werden. 
Der Hilflosenzuschuß soll von der Summe 
der Rentenansprüche ermittelt werden, wobei 
für den Bereich der Unfallversicherung der 
Grundsatz der Kausalität zwischen Versiche
rungsfall und Hilflosigkeit beibehalten wird. 
Treffen ein Rentenanspruch beziehungsweise 
Rentenansprüche aus der Pensionsversicherung 
mit einem Rentenanspruch aus der Unfall
versicherung zusammen, wird der Hilflosen
zuschuß gleichfalls von der Summe dieser 
Rentenansprüche zu .ermitteln sein. Ist 
aber die Vollrente aus. der Unfallversiche
rung höher als 1200 S, wird der Hilflosen
zuschuß in der Höhe der halben V ollrente, 
also unter Außerachtlassung der Obergrenze 
von 600 S, gebühren. 

Die bisher im leistungsrechtlichen Teil des 
Gesetzes enthaltenen Vorschriften über den 
Hilflosenzuschuß (§§ 206, 263 und 287) können 
aufgehoben werden. 

Die Bestimmungen des Artikels I Z. 18 
und 19 stehen mit der Erhöhung der täglichen 
Höchstbeitragsgrundlage im Zusammenhang. 

Durch Artikel I Z. 20 wird ein neuer § 205 a 
eingefügt, in dem ausgesprochen wird, daß 
Schwerversehrten eine Zusatzrente in der 
Höhe von 20 v. H. ihrer Versehrtenrente 
gebührt. . 

Die Änderungen unter Artikel I Z. 22 
bis 24, 33 lit. b, 34 bis 36, 37, 39, 41 lit. b, 
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42 und 43 stehen mit der Einführung der' einen vollen Ersatz für den Verdienstausfall 
vorzeitigen Altersrente bei langer Versiche- bei Invalidität, sondern nur eine Zubuße zum 
rungsdauer im Zusammenhang. l?ie Ein- Einkommen, das bei "Dienstunfähigkeit" er
führung dieser Rente wurde zum Anlaß ge~ fahrungsgemäß absinken wird, darstellen soll, 
no nimen , um sowohl diese Leistung aus der wird der bisherigen Konstruktion nach rech
Pensionsversicherung als auch die durch die nungsmäßig im halben Ausmaß der Knapp-
3. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche- schaftsvollrente gewährt. Die Einschränkung, 
rungsgesetz, BGBL Nr. 294/1957, geschaffene daß bei der Knappschaftsvollrente höchstens 
vorzeitige Altersrente bei Arbeitslosigkeit als 540 Versicherungsmonate berücksichtigt wer
eigene Versicherungsfälle'zu konstruieren. Aus den können, hätte konsequenterweise dazu 
den Versicherungsfällen des Alters werden führen müssen, daß die für die Bemessung 
sohin in Zukunft in der Pensionsversicherung der Knappschaftsrente zu berücksichtigenden 
der Arbeiter und in der Pensionsversicherung Versicherul').gszeiten höchstens die Zahl von 
der Angestellten die Altersrente, die vorzeitige 270 erreichen dürfen. Diesem Gedanken wurde 
Altersrente bei Arbeitslosigkeit und die vor- in der Neufassung des Abs. 3 des § 285 Rech-

'zeitige Altersrente bei langer Versicherungs- nung getragen. Dementsprechend erübrigt 
dauer, in der knappschaftlichen Pensions- sich auch die Beibehaltung des Steigerungs
versicherung der Knappschaftssold, die Knapp- betrages für die 270 Monate übersteigenden 
schaftsaltersrente, die vorzeitige Knappschafts- Versicherungszeiten. Diese Änderung, die' 
altersrente bei Arbeitslosigkeit und die vor- schon in dem vom Bundesministerium für 
zeitige Knappschaftsaltersrente bei langer Ver- soziale Verwaltung im Mai dieses Jahres zur 
sicherungsdauer gewährt werden. An den Stellungnahme versendeten Entwurf einer 
Bestimmungen über die vorzeitige Altersrente 7. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche
bei Arbeitslosigkeit ist meritorisch nichts rungsgesetz enthalten war, sollte im Zu
geändert worden. Die Gründe für die Ein- sammenhang rilit der Rentenreform schon 
führung der neuen vorzeitigen Altersrente jetzt in das Gesetz aufgenommen werden, 
bei langer Versicherungsdauer und die Vor- damit die schon derzeit überhöhten Knapp
aussetzungen für diese R.ente wurden bereits schaftsrenten nicht eine weitere weit über das 
eingangs dargelegt. sozial Notwendige hinausgehende Erhöhung 

Einen sehr breiten Raum in den Verhand- erfahren. 
lungen über die Rentenreform beziehungsweise Die Bestimmung des Artikels I Z. 49 trägt 
die sonstigen Änderungen im Bereiche des dem Wunsche der Landwirtschaftskranken
Pensionsversicherungsrechtes nach dem All- kassen Rechnung, den ihnen schon derzeit 
gemeinen Sozialversicherungsgesetz hat die nach § 319 b gebührenden Zuschlag zu den 
Bestimmung des § 253 Abs. 1 eingenommen. Ersatzansprüchen gemäß, §§ 315 Abs. 1 
Die dort enthaltene Regelung, daß der An- und 317 auf das 1'6fache zu erhöhen. Durch 
spruch auf Altersrente unter anderem auch diese Gesetzesänderung wird den Landwirt
voraussetzt; daß der Versicherte am Stichtag schaftskrankenkassen ein Mehrbetrag von rund 
in der Pensionsversicherung nicht pflichtver- 3 Millionen Schilling jährlich zufließen. 
sichert ist, hat für einen Teil der Versicherten Durch die Änderung im Artikel I Z. 50 
bewirkt, daß sie de facto vom Rentenanspruch wird § 433 Abs. 3 dahin geändert, daß der 
ausgeschlossen sind, weil sie die erwähnte Vorstand des Hauptverbandes, der die Be
Voraussetzung nicht erfüllen können. Es zeichnung Präsidialaul:!schuß führt (§ 433 
handelt sich hier insbesondere um die Haus- Abs. 1), nicht mehr wie bisher aus 18, sondern 
besorger, die bei Aufgabe ihrer Beschäftigung aus insgesamt 20 Mitgliedern bestehen wird. 
auch die Dienstwohnung verlieren. Für diesen Diese Änderung hat sich im Zuge der Neu
Personenkreis soll nun dadurch vorgesorgt bestellung der Verwaltungskörper des Haupt
werden, daß' eine Pflichtversicherung auf verbandes als zweckmäßig erwiesen. Die 
Grund einer Beschäftigung, aus der kein Änderung soll rückwirkend mit 1. Dezember 
höheres Entgelt als 680 S gebührt, außer Be- 1960 wirksam werden, um die Möglichkeit 
tracht zu bleiben hat. Diese Begrenzung, die zu bieten, den neuen Präsidialausschuß noch 
in Anlehnung an den neuen § 94 gewählt wor- im Monat Dezember konstituieren zu können. 
den ist, wird sicherstellen, daß bei den der- Artikel I Z. 51 sieht eine Änderung des 
zeitigen EinkomIi:J.ensverhältnissen fast alle § . 447 a und die Einfügung eines neuen 
Hausbesorger, ohne die Dienstwohnung auf- § 447 b vor. Der§ 447 a, betreffend den 
geben zu müssen, die Altersrente beansPfuchen Ausgleichsfonds der Krankenversicherungs
können, sofern sie die sonstigen Voraus- träger, ist im Zuge der 6. Novelle, BGBl._ 
setzungen hiefür erfüllen. Nr. 87/1960, eingefügt worden. Die nunmehr, 

Durch Artikel I Z. 44 wurde § 285 Abs. 3 vorgesehene Änderung beziehungsweise Er
über das Ausmaß der Knappschaftsrente gänzung des Gesetzes trifft die näheren Be
geändert. Die Knappschaftsrente, die nicht stimmungen über den Ausgleichsfonds. Der 

Zu 334 der Beilagen IX. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 21 von 26

www.parlament.gv.at



22 

Fonds· soll durch Beiträge des Bundes, der dem 1. Jänner 1939 verstorben ist,einen An
Krankenversicherungsträger und sonstige Ein- spruch auf Witwenrente aus der Pensions
nahmen, wie etwa Vermögenserträgnisse und versicherung ein, wenn sie nicht schon nach 
ähnliches, dotiert werden. Der Bund wird ,den derzeit geltenden Bestimmungen einen 
jährlich 50 Millionen Schilling an Beitrag solchen Anspruch haben. Voraussetzung für 
zahlen. Die am Ausgleichsfonds beteiligt,en den Rentenanspruch ist der Nachweis von 
Krankenversicherungsträger werden ein halbes Beitragszeiten nach § 226 Abs. 1· ASVG. 
Prozent ihrer Beitragseinnahmen als Beitrag oder Ersatzzeiten im Sinne des § 229 ASVG. 
einbringen. Für das Jahr 1961 kann mit in der Mindestdauer von 60 Monaten. Die 
Gesamteinnahmen in der Höhe von zirka Höhe der Witwenrente nach § 522 k wurde 
65 Millionen Schilling gerechnet werden. 30 Pro- mit 260 S festgesetzt, was ungefähr dem Aus
zent der Jahreseinnahmen sind zur Bildung maß der Mindestwitwenrente für Altrenten 
einer Rücklage zu verwenden, die nur zur entspricht. Bei Vorliegen der Voraussetzungen 
Deckung eines außerordentlichen Aufwandes wird auch zu den Witwenrenten nach § 522 k 
der Krankenkassen herangezogen werden darf, eine Ausgleichszulage gebühren. Die Schätzung 
der auf unvorhergesehene Ereignisse, wie der Zahl der in Betracht kommenden Personen 
Epidemien, Naturkatastrophen oder ähnliches, konnte nur auf Grund allgemeiner versiche
zurückzuführen ist. Die Verfügung über Mittel. rungstechnischer Überlegungen vorgenommen 
"des Ausgleichsfonds obliegt dem Präsidial- werden. Dabei war zu berücksichtigen, daß 
ausschuß des Hauptverbandes ; seine Ent- neue Renten in der Hauptsache nur in der 
scheidungen bedürfen der Genehmigung der Pensionsversicherung der Arbeiter anfallen 
obersten Aufsichtsbehörde im Einvernehmen werden, und zwar im merkbaren Ausmaß bei 
init dem Bundesministerium für Finanzen. der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter 

Auch die Bestimmung des Artikels I Z.52 und bei der Land- und Forstwirtschaftlichen 
befaßt sich" mit der Krankenversicherung; Sozialversicherungsanstalt. Die Zahl der Ren
und zwar mit der der Bundesangestellten. tenberechtigten wird zwischen 2000 und 2500 
Im § 488 Abs. 1 ASVG. ist als monatliche liegen. Der jährliche Rentenaufwand wird 
Mindestbemessungsgrundlage ein Betrag von anfangs rund 5 Millionen Schilling betragen 
750 S festgesetzt. Wenn die im vorhinein und sich innerhalb der nächsten zehn Jahre 
festgesetzten, stehenden Bezüge des Versicher- um etwa ein Viertel verringern. 
ten diesen Betrag nicht erreIchen, hat der Die bisher nicht im einzelnen erläuterten 
Dienstgeber den Differenzbetrag zur Gänze Bestimmungen des vorliegenden Antrages be
allein zu tragen. Im Hinblick auf die finanziell treffen die in ihren Grundzügen schon 
angespannte Lage der Krankenversicherungs- eingangs dargestellte Rentenreform. 
träger nach dem Bundesangestellten-Kranken- Hiezu ist im einzelnen folgendes zu sagen: 
versicherungsgesetz 1937 hat das Bundes- Schon eingangs wurde auf die unterschied-
ministeriumfür Finanzen der von den beiden liehe Behandlung der Vor-ASVG.- und der 
Krankenversicherungsträgern angestrebten Er- . ASVG.-Renten hingewiesen, die ihren Grund 
höhung der Mindestbemessungsgrundlage von im wesentlichen in Maßnahmen des Gesetz-
7?0 Sauf 1000 S monatlich zugestimmt. Aus gebers gefunden hat. Weiters wurde auch· 
dIeser Maßnahme werden der Krankenver- erwähnt, daß die ASVG.-Renten zu Altrenten 
sicherungsanstalt der Bundesangestellten und im weiteren Sinne des Wortes geworden sind, 
der Versicherungsanstalt der österreichischen nicht zuletzt deshalb weil die im Arbeits
Eise~bahnen, soweit sie Träger der Kranken- prozeß Stehenden in d~r Lage sind, sich jeweils 
verSICherung nach dem Bundesangestellten- den entsprechenden Anteil an dem erhöhten 
~ankenver~icherun~~gesetz 1937. ist, Meh.r- Sozialprodukt in Form höherer Löhne und 
emnahmen m der Hohe von rund Je 2·15 Mil- Gehälter zu sichern' die aus dem Berufsleben 
lionen Schilling zufließen. Ausgeschiedenen haben diese Möglichkeit nicht. 

In einem neu eingefügten § 512 a (Artikel I Für diese Personen - es handelt sich im 
Z. 54) wird Krankenversicherungsschutz jenen wesentlichen um die Rentner - muß daher 
Bezieh~rn ~~ner Ren.te aus der Unfa~lversiche- der Gesetzgeber vorsorgen. Auch den Rent
rung emgeraumt, bel denen der VersICherungs- nern sollen die wirtschaftlichen Erfolge der 
fall schon vor dem 1. Jänner 1939 eingetreten Berufstätigen - soweit sie im Lohn und 
ist. Es handelt sich hiebei um schätzungsweise Gehalt zum Ausdruck kommen - zuteil 
500 Personen, denen die Leistungen der Kran- werden; die Rentenreform setzt sich daher 
kenversicherung im gleichen Ausmaß gebühren zum Ziel alle vorhandenen Renten und alle 
sollen wie den krankenversicherten Beziehern ab 1. "Jänner 1961 anfallenden Renten auf 
einer Rente aus der Pensionsversicherung. das derzeitige Lohnniveau zu bringen. 

Artikel I Z. 56 fügt dem Gesetz unter Insbesondere wird durch die neu in das 
anderem einen neuen § 522 k ein. Diese Be- Allgemeine Sozialversicherungsgesetz aufzu
stimmung räumt Witwen, deren Ehegatte vor nehmende Anlage 5 und durch den dem § 242 
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angefügten Abs. 3 erreicht, .daß die ab 
1. Jänner 1961 anfallenden. Renten trotz 
der fünf jährigen Durchschnittsbildung bei 
der Bemessungsgrundlage dem jetzigen Niveau 

. entsprechen. Es hat sich nämlich gezeigt, 
daß die im Stammgesetz mit Wirkung vom 
1. Jäimer 1956 festgesetzten Aufwertungs
faktoren für vorher liegende Beitragsgrund
lagen nicht mehr hinreichend sind und daß 
auch für die Zeit ab 1. August 1951 Auf
wertungsfaktoren notwendig sind. 

23 

scheidet. Es war aber auch darauf Bedacht 
zu nehmen, .daß das Leistungsniveau der 
knappschaftlichen Versicherung immer höher 
als in der Arbeiterversicherung war - dies 
führte zu verschiedenartigen Auswirkungen 
des Rentenbemessungsgesetzes - und daß 
die 1. Novelle zum ASVG. die heiden Ver
sicherungszweige nicht gleich behandelte. Da
her mußte auch die Pauschalmethode des 
Entwurfes für beide Versicherungen getrennte 
Vorschriften vorsehen, um auch die davon 
betroffenen Renten auf das derzeitige Lohn
niveau zu heben. 

Dieser relativ einfache Weg konnte für die 
vorhandenen Renten nicht generell beschritten 
werden, denn er hätte bedeutet, daß sie nach 
den Bestimmungen des Vierten Teiles des Zu den neuen Aufwertungsfaktoren der 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes neu Tabelle 5, die indirekt auch in der Pauschal
zu bemessen gewesen wären. Dies war aber methode enthalten sind, ist insbesondere zu 

bemerken: ' deshalb nicht möglich, weil bei den älteren 
Rentenfällen die Unterlagen für eine solche Die Aufwertungsfaktoren entsprechen der 
Neubemessung nicht ausreichen. Lediglich Lohnentwicklung und sollen es ermöglichen, 
für die nach den Bestimmungen des 1. Sozial- daß bei gleicher Beschäftigung und gleicher 
versicherungs-Neuregelungsgesetzes, BGBL Versicherungsdauer 'gleich hohEl Renten ge
Nr. 86/1952,dasfür Versicherungsfälle zwi~ zahlt werden. Ausgangspunkt für die Ei'; 
sehen dem 1. Apri1l952 und 31. Dezember 1955 mittlung dieser Aufwertungsfaktoren :war.die 
galt, und des Allgemeinen Sozialversicherungs- EntWicklung der Durchschnittslöhne, die je
gesetzes bemessenen Renten sind die ent- doch unter Berücksichtigung einer Verschie
sprechenden Unterlagen vorhanden, aus denen bung in den Beschäftigungsverhältnissen in 
ohne größere Schwierigkeiten in der admini- Richtung auf höhet qualifizierte Tätigkeiten 
strativen Durchführung eine Aufwertung der modifiziert wurde. Es' handelt sich dabei um 
Beitragsgrundlagen nach Anlage 5 und damit eine im wesentlichen abgeschlossene Ent
eine Neubemessung unter .Anwendung der wicklung. Die Verschiebung in 'den Be
§§ 242 und 243 in der Fassung des Entwurfes schäftigungsverhältnissen wird in Zukunft nut 
vorgenommen werden kann. Darüber hinaus untergeordnete Bedeutung erlangen. Die Ur
ist nur die Pensionsversicherungsanstalt der sache liegt darin, daß in der Vergangenheit 
Angestellten in der Lage, auch vor dem die Investitionen eine starke Erhöhung der 
1. April 1952 angefallene Renten individuell Produktivität ermöglichten. Diese Entwick
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungs- lung geht Hand in Hand mit einer Verschle
gesetz neu zu bemessen (siehe § 522 g des bung in den Beschäftigungsverhältnissen .in 
Entwurfes). Richtung auf höher qualifizierte Tätigkeiten. 

Für die vor dem 1. April 1952 angefallenen Noch zu Beginn der Fünfzigerjahre- war der 
Renten der Pensionsversicherung der Arbeiter Produktionsapparat lückenhaft und zusätz
und der knappschaftlichen Pensionsversiche- liehe Investitionen ermöglichten eine außer
rung mußte der Entwurf Pauschalinethoden gewöhnlich hohe Produktionssteigerung. Be
für die Neubemessung vorsehen, da bei einem triebe mit einem veralteten Maschinenpark 
Großteil dieser Renten die Unterlagen für konnten ihre Produktion stark steigern, nach
eine individuelle Neubemessung nicht hin- dem sie moderne' Maschinen einsetzten (ver
reichen oder überhaupt nicht mehr iu be- gleiche "Aspekte der österreichischen Kon
schaffen wären. Außerdem wäre es nicht zu junkturpolitik im Herbst 1960" von Professor 
verantworten gewesen, gerade den ältesten Dr. Franz Nemschak). Noch im Durchschnitt 

der Jahre 1952 bis 1956 könhte durch eihe, Rentenempfängern wegen vieler zeitraubender . . .' . . ' . . . , .. 
Erhebungen 1m Zuge der Neubemessung . die Bruttoinvestition von rund 1 Milliarde' Schil- .' 
Anpassung ihrer Rente an, das heutige Niveau ling das Nationalprodukt l!In'mehr als 300MiI- .' 
noch ,längere Zeit vorzuenthalten: lianen Schilling vermehrt werden, während 

die gleiche Investitionssumme in den letzten 
. Die in§ 522 f enthaltene, progressiv wirkende Jahren ilUr mehr eine Produktionssteigerung 

Pauschalmethode geht davon aus, die aus um ISO Millionen SChilling erlangte. Daraus' 
dem Vor-ASVG. -Reoht st~minendehMindel;lt- kahn geschlosse.nwerden;daff di~}n.derVer~.: 
renten niüht mehr- zu erhöhen ... Dies war ein garigenheit in$ Gewicht·'faJJ~ride Verschiebun~E 
Grund dafür, daß die:M'ethode zwischen der in den,'Beschäftigungsverhältnissenin$ukunft 
Pensionsversicherung •. der Arbeiter' und der die Entwicklung der Durchschnittslöhne ka1.tnl, 
knappschaftlichen Pensi6nsversicherimg unter· mehr beeinflusieriwird.· " ..... ,., 
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Unter Bedachtnahme auf diese Erkenntnisse 
wurden die in der Anlage 5 zugrunde gelegten 
Aufwertungsfaktoren ermittelt. Für die Zeit 
vom Jahre 1939 bis 1946 kann man sjch 'nach 
Meinung der Antragsteller mit einem Einheits
faktor begnügen, weil in dieser Zeit im Hin
blick auf die bestandene beziehungsweise noch 
auslaufende Zwangsbewirtschaftung keine ech
ten Lohnverschiebungen beobachtet werden 
konnten. Diese Überlegungen gelten nicht 
für die Zeit vor dem Jahre 1939. Dazu kommt, 
daß die nach der Besetzung Österreichs durch
geführte Schilling-Mark-Umrechnung eine Ver
zerrung des Lohnniveaus verursachte, die 
nunmehr durch die Einführung eines höheren 
Faktors für die Jahre 1938 und früher aus
geglichen werden soll. 

4800 S monatlich, die sich. in der Pensions
versicherung . der Arbeiter relativ nur gering
fügig auswirkt, berücksichtigt. 

Die in der Parteienvereinbarung beschlosse
nen Leistungsver besserungen verursachen für. 
das Jahr 1961 folgende Mehraufwendungen: 

1. Etappe (ein Drittel) der Renten-
reform ...... : .......... : ...... . 

Halbe 14. Monatsrente ........... . 
Aufhebung der Ruhensbestimmungen 

(§§ 91 bis 93 ASVG.) .......... . 
Rente an Witwen, deren Ehegatte vor 

1939 gestorben ist ............. . 
Mehraufwand an Beiträgen für die 

Krankenversicherung der Rentner 
Erhöhung des Mindestbetrages für den 

Mill. S 

400 
180 

50 

5 

45 

Kinderzuschuß ................. 6 
----

zusammen ... 686 

Die Antragsteller sind sich bewußt, daß 
die vorgeschlagene Rentenreform nicht· in 
jedem einzelnen Fall das gesteckte Ziel er
reichen· wird. Die den Reformvorschlägen 
zugrunde liegenden Berechnungen haben jedoch 
gezeigt, daß für die große Masse der Renten Die Kosten der Einführung einer vor
die angestrebte Gleichziehung zwischen V or- zeitigen Altersrente bei langer Versicherungs
A,SVG;-Renten und ASVG:-Renten erreicht dauer (Frührente) werden sich im Jahre 1961 
wird und die Renten im Durchschnitt tat_auf einen Altersjahrgang beschränken und im 
sächlich dem derzeitigen Lohnniveau ent- Hinblick auf die erfahrungsgemäß bei jeder 
sprechen werden. Neueinführung zu beobachtende Anlaufzeit im 

Nach Durchführung der beantragten Renten- ersten Jahr der Wirksamkeit nur gering sein. 
reform wird auf dem Gebiet der österreichi- Sie können, ebenso wie die nicht sehr stark 
schen Sozialversicherung das Altrentenproblem ins Gewicht fallenden lVIehraufwendungen aus 
endgültig beseitigt sein. weiteren geringfügigen Leistungsverbesserun

In finanzieller Hinsicht ist zu bemerken: 

A. Pensions versicherung. 

gen, insbesondere aus der Milderung der 
Ruhensvorschrift des § 94 ASVG., aus Bei
tragsmehreinnahmen bedeckt werden, die sich 
auf Grund der seit Erstellung des Budgetent
wurfes vom 13. Juli 1960 sich abzeichnenden 
weiteren Verbesserung der Wirtschaftslage 
erwarten lassen. 

Aus den vorstehend angeführten Mehrein
nahmen und Mehrausgaben ergibt sich per 
saldo eine Mehrbelastung der drei Pensions
versicherungsträgerder Arbeiter in der Höhe 
von insgesamt ..... 386 Millionen Schilling. 

Die finanzielle Auswirkung des vorliegenden 
Entwurfes auf dem Gebiete der Pensionsver
sicherung soll gesondert für die Pensionsver
sicherung 0 der Arbeiter, für welche Bundes
mittel in Anspruch genommen werden, und 
für die Pensionsversicherung der Angestellten 
sowie die knappschaftliche Pensionsversiche
rung dargestellt werden. Die Darstellung kann 
sich auf die Gebarung im Jahre 1961 be
schränken, da die Festlegung des Bundesbei- Durch Hinzufügung dieser Mehrbelastung zu 
trages nur für dieses Jahr erfolgt. Die Be- der im Budgetentwurf vom 13. Juli 1960 
schränkung auf einen möglichst kurzen Zeit- angesetzten Summe der Bundesbeiträge zur 
raum ist aber auch deshalb geboten, weil die Pensionsversioherung nach dem ASVG. in: der 
Voraussage der Auswirkungen einschneidender Höhe von ...... 1.293·7 Millionen Schilling 
Leistungsverbesserungen umso unsicherer sind, ergibt sich der in § 80 des Entwurfes vorge
jelänger der Vorhersagezeitraum ist. sehene Gesamtbetrag des Bundesbeitragesvon 

Bei den drei Trägern der Pensionsver- ................ 1.679·7 Millionen Schilling. 
sicherung der .:Arbeiter bringt die ab Die Auf teilung des. Gesamtbetrages auf die 
LJänner 1961 in Kraft tretende Erhöhung drei in Betracht kommenden Versicherungs
der Beitragssätze um je ein. halbes Prozent träger geht aus der nachfolgenden Aufstellung 
für Arbeitnehmer und Arbeitgeber für da.s hervor. Dabei'erfolgtedie Auf teilung des 
Jahr 1961 Mehreinnaltmen an ]3eiträgen in der Mehraufwandes von ·686 l\-lillionen Schilling im 
Höhe von. rund 300 Millionen Schilling. In i Verhältnis des Rentenaufwandes der dnzelnen 
di.·.es\3ID J~etrag ist auoh die A. uswirkun.g der '[ V.ersicher. ungsträger nach der gegenwärtigen 
Erhöhung der Höchstbeitragsgrundla,ge auf Gesetzeslage...... . . ... . .._ ._ ......•.... 
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Mehraufwand ............................... 
ab: Mehreinnahmen ....................... 
Mehrbelastung ........................... 
zu: Ansatz des Budgetentwurfes vom 13. Juli 

1960 ................ -................... 
Bundes beitrag nach § 80 des Entwurfes ..... 

In der Pensionsversicherung der Ange
stellten und in der knappschaftlichen 
Pensionsversicherung ,wirkt sich die 
Hinaufsetzung der Höchstbeitragsgrundlage 
wegen der höheren durchschnittlichen Arbeits
verdienste stärker aus als in der Pensions
versicherung der Arbeiter. Zusammen mit der 
Erhöhung der Beitragssätze ergeben sich als 
Mehreinnahmen für das Jahr 1961 
bei der Pensionsversicherungsanstalt der Ange

stellten ..... rund 245 Millionen Schilling, 
bei der Versicherungsanstalt des österreichi

schen Bergbaues 
. rund 12·5 Millionen Schilling. 

Die Mehraufwendungen auf Grund des Ent
wurfes werden voraussichtlich 
bei der Pensionsversicherungsanstalt der An

gestellten .. , rund 285 Millionen Schilling, 
bei der Versicherungsanstalt des österreichi

schen Bergbaues 
rund 32·5 Millionen Schilling 

betragen. Daraus errechnet sich für das 
Jahr 1961 die zu erwartende Mehrbelastung 
der Pensions versicherungsanstalt der Ange-

stellten mit .. rund 40 Millionen Schilling, 
der Versicherungsanstalt des österreichischen 

Bergbaues mit rund 20 Millionen Schilling. 

Beide Anstalten müssen die angeführten 
Mehrbelastungen aus dem vorhandenen Rein
vermögen decken. Hiedurch tritt jedoch keine 
wesentliche Schmälerung ihrer Reserven ein. 

Hinsichtlich der Ausgleichszulagen sieht 
der Entwurf vor ,daß eine derzeit gebührende 
Ausgleichszulage sich um die aus dem Entwurf 
resultierende Erhöhung der Rente vermindert. 
Für das Jahr 1961 kann" die sich hieraus 
ergebende Ersparnis an Ausgleichszulagen -
verm!ndert um den Mehrbedarf infolge Aus
zahlung der halben 14. Rente -. für alle 
Träger der Pensiollsversicherung mit rund 
80 Millionen Schilling geschätzt werden. Im 
Zusammenhang damit wird dataufhingewiesen, 
daß im Bundesvoranschlag 1961 die Ersparnis 
von 80 Millionen Schilling nicht beim Ansatz 

25 

Pensionsver.-
Land- und Forst- Versicherungs- . 
wirtsd13ftL Sozial- anstalt der öster-

sidlerlingsanstalt versicherungs- reimischen zusammen 
der Arbeiter anstalt Eisenbahnen 

Millionen Schilling 

581·2 93·1 1l·7 686·0 
27<1·7 19·1 6·2 300·0 
306·5 74·0 5.,5 386·0 

888·8 399'9 5·0 1.293·7 
1.195·3 473·9 10·5 1.679·7 

für dieAusgleichszulagen, sondern beim Ansatz 
für den Bundesbeitrag zur Pensionsversiche
rung in Abzug gebracht worden ist. Daraus 
erklärt sich der Umstand, daß die Summe 
des Bundesbeitrages im § 80 des -Entwurfes 
um 80 Millionen Schilling größer ist als im 
Bundesvoranschlag . 

B. _ Unfallversicherung. 

Bei der Allgemeinen Unfallversiche
rungsanstalt werden sich aus der Erhöhung 
der Höchstbeitragsgrundlage Beitragsmehr
einnahmen von annähernd 5 Millionen Schilling 
ergeben_ Die Mehrausgaben des Versicherungs
trägers, die im wesentlichen aus der Erhöhung 
der Renten nach der Rentenreform mit einem 
Drittel des Mehrbetrages sowie aus der Ein
führung einer Zusatzrente für Schwerver
sehrte resultieren, werden sich im Jahre 1961 
mit fast 35 Millionen Schilling beziffern. 

Die Mehrbelastung der Anstalt in der Höhe 
von rund 30 Millionen Schilling wird keinen 
Gebarungsabgang mit sich bringen, da der 
Anstalt infolge der mit 31. Dezember 1960 in 
Wegfall kommenden Abzweigung eines Teiles 
der Unfallversicherungsbeiträge zugunsten der 
Pensionsversicherung ein Mehr an Beitrags
einnahmen in der Höhe von rund llO Millionen 
Schilling zusteht. 

Der Mehraufwand in der Unfallversicherung 
bei der Land- und ForstwirtschaftIichen 
Sozial versicherungsanstalt muß durch 
eine im Wege einer Satzungsänderung vorzu
nehmenden Erhöhung des Zuschlages zur 
Grundsteuer gedeckt werden, da die Gebarung 
in der Unfallversicherung im Jahre 1961 voraus
sichtlich auch ohne die Leistungsverbesserun
gen des vorliegenden Entwurfes negativ sein 
dürfte. 

Die Versicherungsanstalt der öster
reichischen Eisenbahnen, bei der der 
Aufwand in der Unfallversicherung im Umlage- _ 
verfahren zu decken ist, wird den Hundertsatz 
der Umlage zur Deckung des Mehraufwandes 
höher ansetzen müssen. 
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C. Krankenversicherung. 

Im Zusammenhang mit der Rentenreform 
und der Einführung der halben 14. Rente 
werden den Gebiets-, Betriebs- und Land
wirtschaftskrankenkassen in der Kranken
versicherung der Rentner Beiträgsmehr
einnahmen zufließen, die für das Jahr 1961 
etwa 65 Millionen Schilling betragen werden. 

Anderseits werden die genannten Kranken
kassen im Jahre 1961 rund 18 Millionen 
Schilling an den beim Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger ein
gerichtetim "Ausgleichsfonds der Kranken
versicherungsträger" zu zahlen haben. Zu
sammen mit dem Beitrag des Bundes zu diesem 
Fonds in der Höhe yon50 Millionen Schilling 
jährlich wird der Ausgleichsfondsim Jahre 1961 

Mittel in der Höhe von 68 Millionen Schilling 
erhalten, aus denen Zuwendungen an die 
beitragspflichtigen Krankenversicherungsträger 
gewährt werden können. 

Ip der Krankenversicherung der 
Bundesangestellten wird die Mindestbe
messungsgrundlage von 750 Sauf 1000 S 
monatlich erhöht. Aus dieser Maßnahme ergibt 
sich bei der Krankenversicherungsanstalt der 
Bundesangestellten eine Mehreinnahme an 
Beiträgen, einschließlich des Zuschlages für 
Zwecke der erweiterten Heilbehandlung, im 
Ausmaße von rund 2·4 Millionen Schilling; 
bei der Versicherungsanstalt der österreichi
schen Eisenbahnen dürften sich die Mehrein
nahmen in ungefähr der gleichen Größen: 
ordnung bewegen. 
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